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l. Staatsgesetze 

IL Kirchengesetze 

Kirchengesetz über di·e BesetZung von Pfarrstellen in der evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck 

Vom 2. November 1955· 

Kirchenleitung und Synode haben gemäß Artikel 99 der 
Kirchenverfassung als Kirchenges.etz beschlossen: 

L Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 . 

Die. Errl.chtu.ng und Aufhebung von Pfarrstellen erfolgt 
durch Beschluß der· Kirchenleitung· und. erfordert die Zu
stimmung de·r Synode; beii· Gemeindepfarrstellen nach An
hörung des .Kirchenvorstande:s. 

§ 2 
In eine· Pfarr.stelle' der evangelisch-lutherischen Kirche 

in Lübeck können berufen werden: , ' 
a) Pastoren der evangelisch-lutherischen Kirche in Ll,ibeck, 
b) Kandidaten der evap.gel·i1sch-lutherisch~n Kirche in 

Lübeck, die n~ch Bestehen der zweiten theologischen 
Prüfung ihrer Hilfsdienstpflicht genügt haben, 

c) andere evangelische Theologen, wenn sie die vorge
schriebene Vorbildung haben und bereit sind, soich auf 
den Bekenntnisstand der evangelisch-lutherischen 
Kirche in Lübeck zu ve_rpfli.chten. 

II. Gemeindepfarrstellen' 

1. Gemeindewahl 
. § 3 

(1) Das Recht, den Pastor zu wählen, steht grundsätz
lich der Gemeinde zu. 
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(2) De.r K:i-rchenvors.tand kann auf das· Gemeindewahl
recht durch einstimmigen Beschluß verzi·chten und die Be
setzung der .Pfarrstelle der Kirchenleitung. überlas·sen. 

(3) Zur Durchführung eine·r VefS'etzung nach Artikel 52 
der Kirchenvedas·sung kann d-te Kiirchenleitung anordnen., 
daß das Gemeindewahlrecht ruht. Das ~echt des Kirchen
vorstandes, gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Kirchenverfas
sung gegen eine. solche· Anordnung . Widerspruch zu er
heben und eine· Ents·cheidung der EF.weiter"ten Ki.rchenlei-. 
tun.g herbe•izuführen, bleibt unberührt .. 

(4) .Für jede dritte in eine·r Ki-rchengemeinde zu bes·et
zende Pfarrstelle kann die Ki.rchenleitung die Be-s~trzung 
für sich in Anspruch nehmen. 

. § 4 
(1) Das Gemeindewahlrecht wird durc;h den Kirche1nvo.r

stand ausgeübt,· zu dem der Bischof und der Präses der 
Synode mit Stimmrecht hinzutreten. 

(2) Den Vorsitz i.n dieser Wahlkörpers·chaft führt der 
Bischof. · · · 
· (3) Die Wahlkörperschaft tr~tt zu ihren. Sitzungen auf • 

Einladung des Vorsitzenden zusammen. 
§ 5 .. 

(1) Die• Kirchenleitting s·chrefüt die Pfarrstelle in geeig
neter Weise· öffentlich zur Bewerbung auis. Die Aus·schrei~ 
bung kann im Einvernehmen mit der Wahlkörperschaft auf 
den Be.reich der evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck 
b~schränkt werden. · 



{2) Die Bewerbun•gen müssen schriftlich unte.r Beifügung 
eineoS handgeschriebenen Lebenslaufes und der Zeugnisse 
über die theologischen Prüfungen bei der Kirchenleitung 
eingereicht werden. 

(3) Dfo Kirc;henleitung prüft die Bewerbung:en darauf-
. hin, ob die Wahlfähigkeit der Bewerber gegeben is;t, und 

holt bei1 auswärtigen ·Bewerbern unter Anforderung der 
Personalakten eine Beurteilung des Beweirbers bei der zu
ständigen Kirchenlei~ml!g ein. 

§ 6 
(1) Die1 Wahlkö·rpeirschq.frt be·stimmt durch Be.schluß, 

welche Bewerbe-r sie zur Wahl stellen will. In ·der J1egel 
sind drei Bewerbeir auszuwählen; die Kirche·nleitung kann 
die Liste ergänzen. · 

(2) Die ausgewählten Be·w~rber werden, soweit sie 
nicht bereits in einem. Amt det evangelisch-luthe•ri·schen 
Kirche in Lübeck s·tehen, durch die Kirchenleitung· aufge
forde·rt, ein· amts·ärztliches Zeugnis über ihren Gesund
heirt:szustand vorzulegen. 

(3) Nach Prüfung des amtsärztlichen Zeugnisises wer
den .die ausgewählten Bewe.rber durch die KirchenleHung 
aufgeforde·rt, sich der Gemednde im Gottesdienst und auf 
Wunsch der Wahlkörperschaft auch in einem andernn 
Dienst vorzustellen; Bei Bewe·rbern, die der Gemeinde hin
reichend bekannt sl.nd,· kann mit Zustimmung der. Wahl-
körperschaft auf die Vorstellung verzichtet werden. . 

(4) Die Namen der ausgewählten· Bewerber sind dem 
Geistlichen Ministerium mitzuteilen, das sich bis zur Wahl 
gutachtlich zu äußern hat, ob gegen einen Bewerber be-
gründete Bedenken bestehen. · · · 

(5) Die a:us1gewählten Bewerber sollen mit den Mitglie•
dern der Wahlkörperschaft in geeignet·er Weise· bekannt
gemacht werden; von sich aus sollen die: Bewerber in die-
ser Hinsicht nichts unternehmen. · 

(6) Die Mitglieder des Kirchenvorstande.s haben vor der 
\i\Tahl die Meinung der Gemeinde sorgfältig zu e1rforschen. 

. § 7. 
Die Gemeinde· tut vor der Wahl Fürbitte, daß ihr der 

rechte Pas.tor gegeben werde. · 

§ 8 
. (1) Der Vors:i:tzende. de•r Wahlkörperschaft setzt im Be
nehmen mit dem Kirchenvorstand den Tag der Wahl fest. 

(2) Die Einladung zu der Wahlsitzung muß schriftlich 
unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von min
desteni;; einer Woche erfolgen. 

(3) Die Wahl kann nur vollzogen wer-den, wenn min
destens zwei Drittel deT M~tgHeder des Kirchenvorstandes 
anwesend sind. 

(4) Die Wahl findet als geheime Wahl durch Abgabe 
von kirchenamtlich he•rges.tellten Stimmzetteln statt. 

(5) Ober die Wahlhandlung_·ist eine Niederschrift an- . 
zufortigen, die von· dem Vorsifaenden der Wahlkörper
schaft und von einem Mitglied der Wahlkörperschaft zu 
unterzeichnen ist. Die Stimmzettel sind in einem ver
schlossenen Um~chlag der .Niederschrift beizufügen. 

§ 9 
(1) Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der an

wesenden Mitglieder der Wahlkörpe·rs:chaft auf sich ve1-
einigt. . 

(2) Wird bei· d'er e·rsten Abstimmung diese Mehrheit 
nicht erreicht, s.o isrt: eine Stichwahl zwischen den beiden 
Bewerbern vorzunehmen, die im ersten Wahlgang die 
meisten Stimmen erhalten haben. 

(3) Ist nach dem Ergebnis der ersten Abstimmung eine 
Stichwahl nicht möglich, so is·t die Abstimmung zu wie
derholen. Bleibt das Abs1timmungs.ergebnis · i.mverän:dert, 
so stellt der Vorsitz.ende fest, daß eine Wahl nicht zu-
standegekommen ist. · . . 

(4) Ergibt sich bei der Stichwahl Stimmengleichheit, so 
ist die Abstimmung zu wiederholen. Bleibt das Abstim
mungsergebnis unverändert, so entscheidet das Los, das 
durch den Vorsitzenden zu ziehen ist. 

(5) Kommt eine Pfarrwahl nicht zustande, so geht das 
Wahlrecht auf die Kirchenleitung über. Die Kirchenledtung 
is1t an die Bewerber gebunden, die bei der letzten Ab
stimmung in der Wahlkörpersd1aft zur Wahl gestanden 
haben. 

§ 10 
(1) Ist· de·r Wahlkörperschaft efoe Persönlichkeit be

·kannt, die ihr besonde·rs geeignet erscheint, so kann sie 
die Wahl unter· Verzicht auf die Ausschreibung (§ 5) und 
auf die Vorstellung (§ 6) unmitJ:elbar vollziehen. 

(2) Die Bes.timmungen des § 8 finden auf eine· solche 
. Wahl Anwendung. 

. (3) Der· Wahl müs:sen alle a'nwesenden Mitglieder der 
\i\T ahlkörperschaft zustimmen. 

§ 11 
·Die Wahl bedarf der Bestätigung durch die. Kirchen

l~Hung. 
' § 12 

(1) Vor dei Bestätigung ist das Ergebnis der Wahl der 
Gemeinde in zwei aufeinanderfolgenden Hauptgottes-
diensteri. bekanntzumachen. · 

(2) Jedes· Geme;indeglied hait das.Recht, begründete Be-. 
denken. gegen die Gesetzmäßigkeit der Wahl oder gegen 

.Lehre oder Wandel de.s Gewählten zu e.rheben; sie sind 
'binnen zwei Wochen nach ·der zweiten Bekanntinachuiig 
bei der Kirchenleitung vorzubringen. · 

§ 13 
(1) Die Be·stätigung ist zu versagen, 

a) wemi be·i der Wahl nicht ordnungsmäßig verfahren fst, 
b) wenn begründete Bedenken gegen Lehre oder Wandei 

des Gewählten bestehen. . . 
(2) J)ie Bes1tätigung kann versagt werden, wenn be

gründete Bedenken gegen die Eigniup.g des Gewählten für 
die Pfarrstelle bestehen. 

(3) Zur Versagung der Bestätigung ist ein Beschluß der 
Erweiterten Kirchenleitung erforderlich. · . 

(4) Wird die· Bestätigung ·ve·rsagt, so bestimmt die Kir
chenleitung, von welchem Abschnitt des Wahlvedahrens 
an dieses wiederholt werden muß. 

§ 14 
(1) Wird die Wahl bestätigt, so· fordert die Kirchen· 

leitung den Gewählten zu einer Erklärung darüber auf, 
ob er di~. auf ihn gefallene Wahl annimmt. 

(2) Nimmt der Gewählte die ·Wahl an, so spricht die 
Kirchenleitung die Berufung des Gewählten in die Pfarr
stelle aus . 

2. Be·setzung durch die KirchenleHung 
§ 15 

(1) Eine Gemeindepfarrstelle ist durch die Kirchenlei- , 
, tung zu besetzen, wenn der Kirchenvorstand gemäß·§ .3 
Absatz 2 auf das Gemeindewahlrnchrt: verzichtet hat. 

(2) Die Kirchenleitung kann das Besetzungsrncht in An- · 
spruch nehmen, · 
a) w~nn in den beiden voraus•gegangenen Besetzungs

fällen eine Gemeindewahl stattgefunden hat. Dabei gilt 
e1ine Wahl durch die Kirchenleitung gemäß § 9 Ab-
satz 5 als Gemeindewahl; · 

b) wenn die Pfarrstelle nach Artikel 52 der- Kirchenveoff as"". 
sung im Wege der Verse:tzung besetzt we·rden soll. 

§ 16 . 
(1) Im Falle· der Besetzung durch die Kirchenleitung 

beruft diese den. Pastor nach Anhörung des Kirchenvor
standes. 

(2) Erhebt der Kirchoovorstand Widerspruch und will 
die Kirchenleitung ah dem in Aussicht genommenen Pastor 
festhalten, so entscheidet die Erweiiterte Kirchenleitung .. 

(3) Vo.r der Berufung hat sich das Ge:istliche Ministe
rium zu äußern, ob ge·gen den in Aus;skht genommenen 
Pastor begründete· Bedenken. bestehen. 

III. Land es kirchliche· Pfarrstellen 
§ 17 

(1) Landeskirchliche Pfarrstellen werden nach Füh
lungnahme mit dem KrE:liis, dem der Amtsauftrag dient, 
durch die Kirchenleitung durch Berufung be·setzt. 

(2) Vor der Berufung hat sich das Geistliche Ministe
rium zu äußern, ob gegen den in Aussicht ··gerrommenen 
Pastor begründete Bedenken bestehen. 

IV. Einführung · 
§ 18 

(1) Der 'Pastor wird unter Uberreichung der Berufungs
urkunde . in einem. Gemeindegottesdienst durch den 
aischof in sein Amt eingeführt. Dabei. wird er auf ti:eue 
und gewjSisenhafte Amtsführung nach dem Bekenntnis 
und den Ordnungen der. evangelisch-lutherischen Kirche in 
Lübeck verpflichtet. . . 

(2} Anläßlich 9.er Einführung unterschreibt de-r Pastor 
in einer feierlichen Sitzung des Geistlichen Ministeriums 
das Konkordienbuch. 'Ist ·der Pastor in einer anderen e·van
gelischen Landeskirche ordiniert, so verpflichtet er sich da„ 
mit auf den Bekenntzyisstanq der evangelisch-lutherischen 
Kirche in Lübeck. · 
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(3) Mit der Einführung übernimmt der Pastor die· vollen 
mit 9-er Pfarrstelle verbundenen Rechte und Pflichten. 

v: Schlußbestimmung 
§ 19 

(1) Dieses Gesetz tritt an die Stelle des Kirc:henges.etzes 
zur vorläufigen Regelung des Verfahrens bei der Beset
zung von Pfarrstellen vom 24. Mai 1946 (Kirchliches Amts
blatt Seite 1), das damit aufgehoben ist. 

(2) Dieses Kirchengesetz tritt mit dem 1. Novem er 1955 
in Kraft.· · · 

Das vorstehende von der Synode am 26. Okto er 1955 
und von der Kirchenleitung ani 2. November 1955 eschlos
sene Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 

Lübeck, den 15. November 1955 
Die Kirchenleitup.g 

Meyer 

Kirchengesetz übe·r ·die Rechtsverhältnisse_ der Kirchenmusiker der evangelisch-lutherischen Kirche 

in Lübeck 

Vom 2. November 1955 ~· 

Kirchenleitung und Synode haben gemäß Artikel 99 der 
Kirchenverfassung als Kirchengesetz beschlossen: 

1. Aufgaben und Vorbildung 

§ 1 
{1) Der Kirchenmusiker hat die Aufgabe, de.r Verrkün

digung der Kirche mit den Mitteln der Kirchenmusik zu 
d~~a · 

(2) Die von der Landeskirche für den Gottesdienst er
lassenen Ordnungen sind für den Kirchenmusike·r verbind
lich. 

(3) Bei der musikalis·chen, Gesta1tung de.r Gottesdienste 
ist dem Kirchenniusiker eine der Bedeutung·seines Amtes 
erutspr~chende Mitwirkung einzuräumen. 

§ 2 
(1) Das Amt des Kirchenmusikers umfaßt die Aufgaben 

des Kantors und Organisten. 
(2) Zu den Dienstobliegenheiten des Kantors gehören: 

a) die SamIIi.lung und Leitung des Kirchenchores; 
b) die Singearbe.ilf:1 mit den Konfirmanden, den Kindern 

des Kindergottesdienstes und der Gemeinde; 
c) die <;::horleitung bei Amt·shandlunge.n auf Wunsch qer 

Beteiligten; 
d) dje Verwaltung der Chorbibliothek und der Chorgelder. 

(3) Zu den Dienstobliegenheiten . des Organisten ge-
hören: · , 
a) das Orgelspiel bei den eingerichteten oder aus beson

deren Anlässen gehaltenen Gottesdiensten und Ge,_ 
meindeveranstal tungen; · 

b). das Orgelspiel bei den kirchlichen Amtshandlungen, 
die itn Anschluß an die Gottesdienste ·voilzogen 
werden; · 

c) das Orgelspiel bei Amtshandlungen ·zu besonderen Zei
ten auf Wunsch. der Beteiligten; 

d) die· Beaufsichtigung und pflegliche Behandlung der 
Orgel; · 

e) die Betreuurng der Orgelbücherei. 
(4) Die· Dienstobliegenheiten im einzelnen sind durch 

den Kirchenvorstand in einer D~enstordnun:g· zu ~eg_eln. · 

§ 3 
(1) Der Kirchenmusiker muß die für seinen Diens1t er:

forderliche Vorbildung und kirchliche Eignung haben. 
(2) Die· fachliche Vorbildung für das Amt muß durch 

eine kirchlich anerkannte Prüfung ;nachgewies.en sein. 
(3) Vor der Ans1tellung hat, der Kirchenmusiker e:in 

amtsär.ztliches ·Zeugnis übe·r seinen .Gesundheitszustand 
vorzulegen. · 

§4 
Als Befähigungsnachweis wird gefordert: 

a) für die Kirchenmusikerstellen an den alten Stadtkirchen 
St. Marien, St. Jakobi, St. Aegidien und Dom die große 
{A-) Prüfuillg; · 

b) für die übrigen Kirchenmusikerstellen entweder d:ie 
micttlere (B-) Prüfung oqer die kleine (C-) Prüfung. Das 
Nähere über die Einordnung dieser Stellen.wird durch 
die Kirchenleitung bestimmt. 

2. Rechte und Pflichten 

§ 5 
(1) Die Einrichtung von Kirchenmusikerstellen bedarf 

der Zustimmung der Kirchenleitung. 
(2) Grundsätzlich gilt' der Khchenmusikerdienst nicht 

alS hauptamtlicqer Dienst .. 

§ 6 
(1) Der Kirchenmusike·r ist Vertragsa~1gestellter der 

Kirch~ngemeinde. 
(2) Er wird durch den Kirchenvorstand angesteUt und 

entlassen. Die Anstellung und Entlassung . sowie der 
Dienstvertrag und dfo Dienstordnung bedürfen . der Ge
nehmigung durch die Kirchenleitung. 

(3) Der Wahl durch den Kirchenvors!l:and soll eine 
öffentliche Ausschreibung vorausgehen. · . 

(4) Nach e:ine·r Probezeit von 6 Monaten gelten für die 
Rechtsverhältnisse des· Kirchenmusikers die Bestimmun
gen der Tarifordnung für Angestellte im öffentlichen· 
Dienst (TO A), soweit sich nicht aus di·esem Gesetz e!l:was 
anderes ergibt. · 
· (5) Das Dienstverhältnis e;ndet, ohne daß es eine·r Kün
digung bedarf, mit dem Ablauf des Monats, in dem der 
Kirchenmusiker da:s 65. Lebensjahr· vollendet. 

§ 1 
(1) Von .dem Kirchenmusiker wird erwartet, daß er s.ich 

über seine unmittelbaren Amtspflichten hinaus am kirch
. liehen Le:ben beteHigt ~nd in seiner kirchlichen Haltung 
· der Gemeinde ein Vorbild ist. . . 

(2) Der Kirchenmusike~r darf sich. ohne Genehmigung 
ders ·.Kirchenvorstandes nicht länger als 36 Stunden von 
seiner Gemeinde entfernen. 

(3) Ist der Kirchenmusiker durch Kraillkheit verhindert, 
seinen Dienst zu ve·rsehen, so hart: er dies dem Kirchen
vorstand unverzügiich anzuzeigen. Dauert die Erkran- · 
kung' länger als drei Tage., so ist ein ärztliches Zeugnis 
vorzulegen. Pfe Vertretung regelt der Kirchenvorstand. 

{4) Der Kirchenmusiker kann nach Maßgabe der Kir
chenverfassung·· in eine gleichwertige andern Stelle ver-
setzt werden. 1 

(5) Im übrigen finden auf das Dienstverhältnis. die Be
stimmung·en der allgemeinen Tariforcfuung (ATO) und der 
Allgemeinen Diensrtordnt.mg {ADO) sinngemäß Anwen-· 
dung.. · 

§ 8 
(1) Die Vergü.tung1 für die Kircheni:nusiker .rege1t sich 

auf derr Grundlage der TO A. 
(2) Für die Vergütung ist die für die Stelle geforde:rte 

Vorbildung maßgebend. 
{3.) Als Vergütungsgruppe ist zuiständig: 

. für A-Stellen die Vergütungsgruppe V b, 
für B-Stellen die Vergütungsgrnppe VI b, 
für C-Stellen die Vergütungsgrnppe VII. 
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· {4) Der Kirchenmusiker e-rhält Grundyergütung und. 
Wohnungsgeld nach der für s:eine Stelle zuständigen Ver-. 
gütungsgruppe der TO A 
a) in Höhe vön 60%, wenn er gleichzeitig das Amt des 

Kantors und Organisten versieht, 
b) in Höhe von 40%, wenn er nur das Kantorenamt ode•r 

nur da.s Organistenamt versieht. 
(5) Bei besonderer Bewährung und Arbeitsbelastung 

kann die Kirchenleitung die Grundvergütung. und das 
Wohnung.sgeld auf ~inen Hundertsatz bis zu 15 v. H. _eT
höhen. 

(6) · KindeTzuschläge werden voll aus.ge·zahlt. 
(1) Ha1t der Kirchenmusiker im Zeitpunkt seiner An

stellung das f 'ijr die Anfangsgtundvergütung festgesetzte 
Alter bereits überschritten, so gilt für di.e Berechnung sei
ner Grundvergütung die Bestimmung des § 5- Absatz .4 
TO A niit der Maßgabe, 'daß · 
a) die Zeit, die vor der Anstellung in e·inem kirchlichen 

Dienst ve·rbracht worden ist, voll a_nzurechnen ist; 



b) die Zeit,· die· außerhalb eines kirchlichen Dienstes ver
bracht worden ist, insoweiit angerechnet werden kann, 
;:ilc: rlii:>C:A 7Pit. rli:>rn nii:>nc:t fi1r rli:>n rliP Anc:ti:>-l_lung er-

Zum 'Überkleben =· 
~ 

. Kir~hengese.tz_. 'über die Re·ch_tsverhältnisse ·der 

' · Kirchenmusiker· d~r f!Vang~-fütherischen ·Kirche 

. ,i 
.in Lübeck ~om. ·2. Nove~ber· 1°955 · . . 

auf Seite 20 d~s Kirchlichen Amtsblattes der 

evan,..·-·lutherischen ·-Kirche in LüQeck 
.! 

§ 13 

Nr. 3 ·1~55 

. . (1) Der Kirchenmusiker wird in einem Gottesdien·si- in 
:·sein Amt eingeführt. Dabei ist .er ~uf treue und gewissen

. :.hafte Amtsführung.:µadl dem Bekenntnis und den Ordnun-
.: 1 gen der Landeskir.ehe .zu verpflichten .. 
. . (2) Der Kirchenmusiker untersteht de~Dienstaufsicht des 
·· , Kirchenvorstandes.. Das allgenieiile Dienstaufsichtsrecht 
; ' det Kirchenleitung_ ·bleibt unberührt. 

3. So~'d-~rbe~tim,munge·n. 
§. f4 

(t) In A-Stellen können· hauptamtliche Kirdienmusiker 
: für das ·vereinigte Amt des Kantors Ünd Organisten .als 
. Kirchenbeamte berufen werden,· · 

(2) Die hauptamtlichen Kirchenmusiker werde_i:l nach 
offentlidler Ausschreibung der Stelle· durch den Kirchen

. vorstand gewählt 1 die„Wahl bedarf der Bestät_igung durch 
: die Kirchenleituil,g. · 

· _ _. Die hauptaintlicil.en Kirchenmusiker sind verpflichtet, 
! . fü . die im § 2 genannten· Diensto~liegenheiten hinaus 
!: : Kirchenmusiken (Abe.ndmusiken, Vespern) zu veranstalten,. 
! : deren Zahl vom Kirchenvorstand f e~tgesetzt wird. · · 
I:! ' . . . 
:: :· ·(4) Für die Ausü"t>ung einer bezahlten Nebenbeschäf-
1·: tigung bedarf, der hauptamtliche ·Kirchenmusiker der Ge-
!.!: nehmigung durCh. die .Kirchenleitung. · 
i.i (5) Die B~so.ldung. der ha~ptamtlichen Kirchenmu~i~er 
1.~ ; rngelt sich nach der. Besoldungsgruppe A ·3 b .der ·Reicfls-
1:: besoldu:ilgsordnung. · 
:· {6) Im übrigen firi<;len· auf die hauptamtlidie·n Kirchen-

musiker die Bestilnniungen der. § § 1, 2, 3, 1, 12 und 13 
Anwen~ung. 

· (7) Die im § ·9 bezeichneten Gebühren werden von der 
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(5) Die Besoldung der hauptamtlichen Kirchenmusiker 

re•gelt sich nach der Besoldungsgruppe A 3 b der Rei~hs-
besoldunigisordnung. . .. 

(6) Im übrigen finden auf die hauptamtlichen. Kirchen
musiker die Bestimmungen der §§ 1, 2, 3, 1, 12 und 13.An
wendung. 

(7) Die im § 9 be.zeichneten Gebühren werden von der 
Kirchengemeinde vereinnahmt. „ · 

1 
3. Sonderbeistimmungen 

§ 14 
(1) In A-Stelle•n können hauptamtliche- Kirchenmusiker 

für das vereinigte Amt des Kantors und Organisten als 
. Kirchenbe·amte· berufen we·rden. 1 

. 

(2) Die hauptamtlichen Kirchenmusiker weJ:den nach 
öffe1I1tlicher Ausschrnibung der Stelle durch den Kirchen
vorstand gewählt; die Wahl bedarf der Bestätigung durch 
die.Kirchenleitung. · 

(3} Die hauptamtlichen Kirchenmusiker sind verpflich
tet, über die im § 2 genannten Dienstobliegenheüen P.inaus 
Kirchenmusiken (Abendmusiken, Vespern} zu veranstalten, 
deren Zahl vom Kirchenvorsitand festgesetzt wird. 

§ 15 
(1). Der kfrchenmusikalische Dienst in C-Stellen. kann 

durch entsprechend vorgebildete Gemeindehelfer, die 
hauptamtlich im Dienst der Gemeinde stehen, nµtver-
sehen werden. . 

(2) Sie· erhalten. eine Vergütungszulage, deren Höhe 
durch 4ie Kirchenleitung fesitgesetzt wird, und die im § 9 
'bezeichneten Gebühren. 
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Dieses Geseitz gilt nicht für Hilfsorganisten, die den 

Voraussetzungen de·s § 3 Absatz 2 nicht entsprechen oder 
die nicht zu einem rngelmäßigen sonntäglichen Diens.t her
angezogen werden.. Ihre Re·chtsverhältnisse regeln sich 
nach den Bestimmung.en des Bürgerlichen Geisetzbuches. 

4. Schlußbestimmung 
§ 17 

(1} Dieses Kirchengesetz tritt mit dem 1. November 1955 
in Kra:ft. 

(2) Das Kirchenge1setz über die dienstr.echtlicP,en Ve·r
hältnisse der Organisten und Chorleiter vom 20. Juli 1934 
(Kirchliches Amtsblatt Seite 39) mit seinen Nachträgen 
tritt zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft. · 

(3} ·Die erforderlichen Durchführungs- ·und Uberlei
tungsbestimmungen werden durch die Kirchenleitung. er
lassen. 

Das vorstehende von der Synode am 26. Oktober 1955 . 
und von der Kirchenleitung am 2. November 1955 be
schlossene Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 
Lübeck, den 15. November 1955 

D~e Kii:chenleitung · 
Meyer 

·:. ' Kirchengemeinde vereinnahmt. 
I'. : . iungsbesti·mmung·en zum Kirchengesetz über. 
( . . . 

_. ________ :..._:hältoisse der Kirchenmusiker 

Vom 2. November 19S5 

Auf Grund von § · 17 des Kircheng·esetzes. über .die 
Rechtsverhältnisse der Kirchenmusiker vom 2ß. Oktober 
1955 erläßt die Kirchenleitung folgende Durchführungs
und Ub~rleitungsbestimmungen: 

§ 1 
(1) Für die Kirchem;nusikerstellen, für die die. mittlere 

(B-) Prüfung oder die kleine (C-) Prüfung gefordert wird, 
gilt entsprechend der Grö"ße und Bedeutung der Orgeln 
folgende Ordnung: · 
a) die mittlere (B-) Prüfung wird gefordert für die Kir

chenmusikerstellen an St. Gertrud, St. Jürgen., . St. 
Lorenz, Luther, St. Maitthäi s.owie in Travemünde, 
Schlutup und Kücknitz; 

b) die kleine (C-) Prüfung wird.gefordert für die Kirchen
musikerstellen an St. Christophorus, Paul:..Gerhardt, 
der Kreuzkapelle, St. Lukas, St. Markus., St. Michael, 
St. Thomas., St. Stephan sowie in Genin, Nus·se und 
Behlendorf. · 
(2) Verändern sich die Voraussetzungen für die vor

stehende Stellenordnung, so behält sich die Kirchenlei
tung eine Änderung dieser Ordnung vor. 

§ 2. 
(1} Die Kirchenmusiker werden mit Wirkung vom 

1. April 1955 jn die für ihre Stelle zuständig.e Vergütungs-· 
gruppe eingewiesen. 

(2) Besaß ein im Amt stehender Kirchenmusiker am 
1. April 1955 einen höheren ~der geringeren Befähigungs
nachweis., als die von ihm verwa1tete Stelle erfordert, so 
wird er nach seinem Befähigungsnachw~i.s eingestuft. 

§3 
Die im Amt stehenden Kirchenmusiker behalten ihre 

gegenwärtigen Bezüge, sof e·rn diese über den nach § · 2 
zuständigen Bezügen liegen, solange, bis diese durch Än
derung der Tarife oder durch Aufrückung in den Dienst
altersstufen erreicht oder überschritten werden. 

Die vorstehenden von der Kirchenlei.tung am 2. Novem
ber 1955 beschlossenen Durchführungsbestimmungen wer
de:p. hiermit ver.öffentlich.t. 
Lübeck, den 15. November 1955 

. Die Kirchenkanzlei 
'Göbel 



HI. Bekanntmachungen 

Dienstbefreiung. von Beamten für kirchliche Zwecke 

Der Bundesminister des Innern 
7453 b - 4935/55 Bonn, deri. 21. Sept. 1955 
Ari die 
obersten Bundesbehörden 
Betr. : Urlaub für Beamte aus besonderen Anläs;sen; 
h i e r : Urlaub für kirchliche Zwecke. 

Nach § 89 Abs. 2 des Bundesbeamtenge•setzes vom 14. 7. 
1953 (BGBI. I S. 531) regelt die Bundesregierung die Bewil
ligung von Urla'Ub aus anderen.Anlässen als zur Erholung 
und bestimmt, ob und inwieweit die Dienstbezüge während 
eines solchen Urlaubs zu belassen sind. Die Verordnung ist 
in Vorbereitung. Bis :z;u ihrer Verkündigung-bin ich zur Er-

. gänzun~ der mit" Rundschreiben vom 8. 2. 1952 - 2453 - · 
3023 V,52 (Dienstbefreiung für gewerkschaftli.che, wissen
schaftliche,., - sonstige fachliche·. und staatsbürgerliche 
Zwecke) u.nd vom 19. 5. 1953 - 7453 __; 2197 ·I/53 (Diens;t
befreiung aus Anlaß des Ev. Kirchentages und .de:s Deut
schen Katholikentages) _getroffenen vorläufigen Regelung 
im Ei.nv.~rnehinen mit dem Herrn Bundesminister der · 
Fin~nzen damit einve·rs.tanden, daß auch· für Zwecke sol
cher Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des. 

g öffentlichen Rechts sind (Artikel 140 GG; Artikel 137 Abs.5 
WeimRV), UrJ.auh nach 'folgenden Grundsätzen erteilt 
wird: 

Sofern nicht· d:r;ingen:de dienstliche Gründ'? entgegen
stehen, wird einem Beamten auf Anforderung der Kirchen
lei1t1Ung (Kanzlei der Ev. Kirche in Deutschlan~, Landes
kirchenleitungen, Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonfe
renz, vertreten durch das Bonn:er Büro seines Beauftrag
ten, Diöze:s.anbehörden) oder der obersten Leitung der Re
ligionsgesellschaft zur Teilnahme an Tagungen der Ver
fassungsorgan~ und Verwaltungsgremi.en, denen er ange
hört, oder zur Teilnahme an sonstigen kirchlichen Tagun
gen ,oder Tagungen der Religionsgesellsd.rnft Urlaub bis 
-zu. insgesamt sechs Arbeitstagen im J.ahre ohne Anrech
nung auf den Erholungurlaub und unter Fortzahlung der 
Bezüge erteilt. 

Die obersten Dienstbehörden können dies.en Urlaub 
bis zu zwölf Arbeitstagen, in ganz besonderen. Fällen dar-
über hinaus erstrecken. · In Vertretung 

gez. B 1 e e k 

Vorstehende•r Erlp.ß des Bundesministers des Innern 
betr. Dienstbefreiung· von Beamte.n für: kirchliche Zwecke 
wird hi.ermit zur Kenntnis gegeben. 
Lübeck, den 28. 9ktober 1955 

Die Kirchenkanzlei 
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Aufteilung der Pfarrbe.zirke der· Dom- St. Jürgen-Kirchengemeinde 

Bezirk I 

Pastor Krause 

Adalbert-Stifter-Straße 
Am~Brink 

Bäckerstraße 
Bei der Wasserkunst 

· Berndt-Notke-Straße 
Cranachweg 
Dorfstraße . 

· Dürerstraße 
Edvard-Munch-Straße 
Fritz-Reuter-Straße 
Gärtnergasse 3-7 u. ·2-14 
Gartengang · 
von'."Großheim-Platz 
Klaus-Groth-Straße 
Grünewaldstraße 
Herderpla tz 
Herderstraße 
Hoheland-Straße 
Holbein-Straße 
Kahlhorst-Straße 1-29, 2-32 

_Karl-Roß-Weg 
Klosterstraße 
Memlin:gs~raße 

Meiidelweg 
Mönkhofer Weg 1-93 u. 2--60a 
Mühlentorplatz 
Petersstraße 
Prießnitzweg · 
Ratzeburger Allee 1-33, 14--.,.-42 
Rilkeweg 
Rotlöscherstraße 
Senef elderweg 
Sudet~:q.straße .. 

· Wakenitzstraße 33-~5 u. 20--68 
Wiese~grund 

Bezirk II 

Pastor Ohm 

Absalonshorst 
Am Bökenbarg 
Am Heidkoppelgrabe:q. 
Am Klosterhof 
Am. Nöltingshof 
Amselweg · 
Barlachweg 
Bei der Schafbrücke 
Beim Stadthof 
Busekisitstraße 
Dritter Fischerbuden 
Drossel weg 
Elswigstraße 
Erster Fischerbuden 
Gustav-Falke-Straße 
Gä,rtnerg(!.sse ab 9 und 16 
Gödertskoppel 
Grönauer. Baum · 
Große Klosterkoppel 
Habershorst 
Kastanienallee 
Krumm eck 
Kuckucksruf 
Lämmerstie.g 
Lerchenweg 
Meisensteg 
Mönkhof 
Mönkhofer Weg ab 95 und ab 70 
Müggenbusch 
Nachtigallensiteg 
Ratzebu.rger AUee ab 3.5 und 44 

(ohne: ·Krankenhaus) · 
: Ratzeburger Land~traße 
Schwalben weg 
Schwonstieg 
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Spieringshorst 
Stadtweide 
Stargasse 
Stichweg 
Storcheniiest 
Streckni tzerf eld 
Strohkatenstraße 
Taubenschlag 
·Wakenitzhof 
Weberkoppel 
Weberstieg 
Weidenweg 
Weinbergstraße 
Zweiter Fischerbuden 

Bezirk III 

Pastoi: Friedrich 

·Krankenhaus Ost 
Krankenhaus Süd 



Richtlinien für kirchliche Dienstwoh'nungen. 
Vom 19. Oktober 1955 

I. Pfarrdienstwohnungen 
§ 1 

(1) Den Pastoren der evangelisch-lutherischen Kfrche 
in Lübeck wird dem Herkommen gemäß eine ihrer Amts
stellung entsprechende DiensitwQhnung zur Ve·rfügung ge
stellt und zwar möglichst in eiI,lem kirchenelgenen Ge-
bäude. · · 

· (2) Al:s Dienstwohnung gilt grundsätzlich das· ganze zu 
einet Pfarrstelle gehörige Pastorat, wenn nicht .eine abge
schlossene Wohnung als Dienstwohnung eingerichtert: 1st. 

. (3) Ubersteigt der Umfang der Dienstwohnung den· im 
Rahmen der Zwangsbewirtschaftung zuläs·sigen Raum
bedarf, so beschränkt sich das Wohnrecht .auf' die voin 
\t\Tohnungsamt freigegebenen Räume. 

. § 2 
(1) Die Pastoren. erhalten Wöhnungsgeld nach' dep. ge-

setzli.chen Vorschriften. · 
·(2) Fur Heizung, Reinigung und Beleuchtung des Amts

zimmers. erhalten die Pastoren eine Vergütung, deren 
Höhe von- der Kircherileitung festgesetzt wird. Di.e Vergü
tung ist von der Kirchengemeinde zu zahlen. 

§ 3 
(1) Der Anrecq.:i:iungswert de.r Dienstwohnung wird 

durch die Kirchenleirt:ung festgesetzt und bei der Gehalts
zahlung einbehalten. 

· (2) Die. sonstigen in den Pastoraten anfallenden Mieten 
von Mitbewohnern:, die zwangsweise eingewiesen- sind 
(vgl.§ 1 Absatz 3), sind voll:-'der Kirchengemeinde zu ver-
einnahmen. · 

§ 4 
(1) Für den Anrechnungswe•rt. der Dienstwohnung ist 

der gesetzliche· Mietwert maßgebend. 
(2) Bei ·der Fests.ert;z.ung des Mietwertes sind Amtszim

mer und Geschäftsräume außer Betracht zu lassen. · 
(3) Bei. erhe·blicher Beeinträchtigung, die sich in den 

Pastoraten für den !Jienstwohnungsinhaber durch zwangs·"" 

we'ise eingewiesenen Mitbewohner ergeben, kann der Miet
wert auf Antr~g im Höchstfalle um ein Drittel der von den 
Mitbewohnern gezahlten Grundmiete ermäßigt werden. 

(4) Liegt der nach. den Absätzen 1 bis 3 berechnete 
Mietwert höher als 75 % des Wohnungsgeldzusc:;husses, 
so wird auf den Mehrbetrag verzichtet. · 

(5) Die im Haus.e anfallenden Umlagen für Wasser, 
Licht usw. sind von dem Dienstwohnungsinhaber anteil..: 
mäßig voll zu zahlen. · 

§5 
Die freiwillige· Untervermietung von Räumen, die zur 

Dienstwqhnung gehören, bedarf der Zustimmung des Kir
chenvorstandes. Gegen eine ·ablehnende Entscheitj.uilg des 
Kirchenvorstandes steht dem Pastor die Anrufung der 
Kirchenl_eitung frei, die endgüM:itg entscheidet.· 

. § 6 
Das Wohnrecht endet mit dem Ablauf des Monats•, in 

· dem der Pastor aus seinem Amt ausscheidet; jedoch steht 
nach dem Tode· eines Pastors seinen Angeh'örigen das 
Wohnrecht noch für di1e q.uf den Sterbemonat folgenden 
drni Monaite zu. 

II. Sonstige Diens_twohnungen 
§ 7 . 

Die für Pfarrdienstwohnungen geltenden Bestimmun-
gen geHen sinngemäß auch für Dienstwohnungen, .die Ge
meindehelfern, Kirchenmusikern und Kirchendienern in 
kircheneigenen Gebäuden zur Verfügung· gestellt sind. 

. § 8 
Diese Regelung tr~tt mit dem 1. Januar 1956 in Kraft. 

Die vorstehenden von der Kirchenleitung am 19.0kt. i 955 
beschlossenen· Richtlinien werden hiermit veröfferutlicht. 
Lübeck, den 15. November i955 
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Satz_ung des Lübecker Verbandes für Innere Mission e. V. 

V?m 2. September 1955 

§ 1 ' 
(1) Der Lubecker Verband für. Inne.re Mission e. V. ist 

in das Vereinsregister eingetragen und hat sein~n Sitz in 
Lübeck. . 

(2) Er be1zweckt die Zusammenfas.sungider Vereine:, An
stalten und Einrichtungen der Inneren Mission im Ge- . 
biet der Hans,esrt:a~t Lübeck. · . 

(3) Er ist dem Spitzenverband der freien Wohlfahrts
pfleg~ „Cent.ral-AusscQ.uß für die Innere Mission• der" 
Deutschen Evangelischep.. Kirche" a:q.g_eschlos.sen. 

. § :2 
(1) Der Verband will die Erfüllung der gesamten Auf

gaben der Inneren Mission im Sinne Wichern.s in de·r 
evangelischen Bevölkerung Lübecks fördern. 

(2) Er will .insbesondere: 
1. die· Innere Mission als Aufgabe und .Arbeit der Kirche 

und der lebendigen Christengemeinde zur Ge1tung :brin- -
gen und sie vor der Offentlichkei.t, insbesondern den 
Behörden gegenüber, vertreten, auch Fühlung miJt tj.er 
öffentlichen und freien Wohlfahrtspfle·ge und mit son
stigen verwandten Bestrebungen haben; 

2. die .vorhandenen Arbeiten der Inneren Mission in 
Lübeck mi.teinander in Verbindung.bringen, ib,nen mit 

. Rat und Tat dienen sowie zu neuen Werken christliche-r 
Liebestätigkeit-anregen; 

3. eigene· Unternehmungen, soweit sie allgem~ine· Bedeu-
tung haben, ins Leben rufen. · 

§ 3 
(1) Der Verband verfolgt Biüis:schl1eßlich und unmittel

bar gemeinnützige, mildtätige· und kirchliche. Zwecke auf 
· dem Gebiet der Inneren Mission im Sinne der Gemein

nürt:zigkeits.verordnung vom ~4. 12. 1953. Sein Zweck ist 
nicht auf einen wfr.tschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet. 
. (2) Die Mitglieder des Verbandes und seine Organe 
dürfen über die Zweckbes.timmung des § 2 hinaus. keine 
Gewinnanteile oder sonstige Zuwendungen aus Mitteln 
des Verbandes erhalten. 

(3) Beim Ausscheiden aus dem Verband unid bei Auf
lösung de·s Verbandes erhalten dje Mitglieder nicht mehr 
als die eingelegten Kapi,talien zurück. · · 
· ·· (4) Keine Person darf durch Verwaltungsaus.gaben un
verhä~tni.smäßig hohe Vergütungen erhalten ode.r auf son
stige Weise begünstigt werden. Soweit sie ehreilam,tlich 
für den Verband tätig sind, haben sie nur Anspruch auf 
Ersatz der nachgewiesenen baren Auslagen. Die Gewäh
rung angeme·ssene·r Vergütungen für hauptberufliche Tä
tigkeit auf Grund besonderen Anstellungsvertrages bleibt 
hiervon .unberührt. 

§4 
(f) Mitglieder des Ve·rbandes können Vereine, An:stal'=' 

ten, kirchengemeindliche und sonstige Einrichtun:gen in 
Lübeck, werden,· die den in § 2 genannten Aufgaben d~r 
Inneren :tylii:;sion im Rahmen der Gemeinnützigkeitsver-

-ordnung dienen: " 
(2). Ul;>er di~ Aufnahme von Mitg_liedern entscheidet 

der Verbands'ausschuß. 
(3) Der Austritt aus dem Verband erfolgt durch schrift

liche Erklärung gegenüber dem Vorstand und wird mit 
Ablauf des. Rechnungsjahres wirksam . 

(4) MitgliederJ welche .die Voraus.setzungen zur· Mit
gliedschaft nicht mehr erfüllen oder den Verbands:zwecken 
~uwid~rhandeln, können aus dem Verband ausgeschlos
sen werden: Uber den Auss·chluß beschließt der V~rbap.ds
ausschuß ;. bei Widecr:spruch . des ausgeschloss.enen Mit
gliedes entscheidet die Mitgliederversammlung endgültig. 

§ 5 
(1) Die Mit'giiede-r behalten in ihrer eigenen Tätigkeit 

volle Freiheit. · . - : 
(2) Si.e haben .einen Beitrag zu zahlen, der von ;der Mit-

gliederv~rsam_mlung festgesetzt wird. . . ' . 
(3)' Der Beitrag kann Mitg,Üederri auf Antrag vom Vor-

stand er'niäßigt'oder erlassen werden. . · · 
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§6 
Organe des Verbandes sind: 

1. der Vorstand , 
2. der Verbandsausschuß 
3. die Mitgliederversammlung. 

§ 7 
(1) Der Vorstand bes:teht aus.: 

1. dem Vorsitzenden des Verbandes 
2. dem stellvertretenden Vorsitzenden. 
3'. einem weiiteren Mitglied. 

(2) Der Verbands.vorsitzende. und die Vorsta:n,dsmitglie
der werden von der Mitgliedervers1;1.mmlung auf s.echs 

·Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl erfolgt 
. durch schriftliche Ahstimmurig; sie kann auf einstitnmig.en · 
Beschluß durch Zuruf erfolgen. · 

(3) Nach Ablauf seiner· Wahlzeit' bleibt der Vorstand 
bis zur Neuwahl im Amt. 

(4) Dle Mitglieder des Vorstandes können durch Be
schluß der Mitgliederversammlung abberufen .werden; de·r 
Beschluß erfordert eine Mehrheit von zwei. Dritteln der 
anwesenden Mitglieder. · 

§ 8 
. (1) Der Vorstand ist für die Geschäftsführung des Ver
bandes. -verantwortlich; er stellt die besoldeten Mitarbeiter 
an und entläßt sie. · · 

(2) Der Verbandsvorsitzende berufit und leitet die Sit
zungen des Vorstandes. Uber jede Sitzung ist eine ~ieder
schrift aufzunehmen, die von dem Vorsitzenden und einem 
Mitglied zu unterzeichnen ist. · . . · 

1 
• (3) Der Vorstand vertritt den Verband gemäß§ 26 ;BGB. 

Für schriftliche· Erklärungen des Verbandes·sind die 'C)'nrt:er
sehriften von zwei Vorstandsmitglie<iern erforderlich und 
ausreichend. · 

§ 9 
(1) Für die laufende Ges·chäftsführung be~tellt der Ver

bandsausschuß einen Ges·chäftsführer. · 
(2) Der Geschäftsführer ist unte.r der Veraruhy"Ortu?g 

des Vorstandes tätig. Seine Geschäftsführung ist jährhch . 
durch einen Beauftragten der· 'Kirchenleitung zu . über- . 
prüfen. 

(3) Der Ges.chäftsführer ist, sofern er nicht zum Vor-· 
standsmitglied erwählt ist, zu den Sitzungen des Vor
standes und des Verbandsaus~husses mit beraitender 
Stimme hinzuzuziehen. 

(1) Dem Verbands.aussd11uß gehören an: 
1. die Mitglieder des Vorstandes . 
2. mindestens sechs und höchstens zwölf weite.~e MitgliE:!

der, die aus ver:s.chiedenen, dem ·verbande als Mit
glieder angeschloss1=men Vereinen, Anstalten· und Ein-
richtungen zu wählen, sfnd„ · · 
(2) Die unter Absatz 1 Zi~fer · 2) genannten .Mitglieder 

werden von der MitgHederversammhili·g auf sechs Jahre 
gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl erfolgt durch 
schriftliche' Abstimmung; sie kann auf einstimmigen Be
schluß durch Zuruf erfolgen. · 

§ 11 
(1) Der Verbandsausschuß beaufsk:htigt die Verbands-

tätigkeit. . · . 
(2) Er hat insbes.ondern folgende Aufgaben: . 

1. er b'ringit grundsätzliche Fragen aus de.m Gesamtgebiet 
der Inneren Mission zur Verhandlung; . 

2. er bes·chließt über Aufnahme· neuer Arbeitsgebiete; 
3. er beschließt· über die Aufnahme und über den Aus-

sch1uß vori Mitgliedern; . . 
4. er bestellt und entläßt den Geschäftsführer; 
5. er regelt und beaufSichtigt die Geschäfts- und Kassen

führung der verbandseigenen Einricbltungen; 
6. er genehmigt den Vorans•chlag der Ve·rbandskasse und 

nimmt da·s Prüfungi:;ergebnis der Jahresrechnung ent
gegen; 

7. er berettet die Mitgliederversammli,mg vor und stellt 
deren Tagesordnung fest. · · 

§ 12 
(1) Der Verbandsvorsitzende beruft· und leitet die Sit

. zungen des Verbandsausrschusses, zu denen die Mitglieder 
schriftlich unter Ailg'abe · der Tagesordnung einzuladen 
sind. Auf Antrag von mi.ndestens drei Mitgliedern muß 

· binnen zwei Wochen eine außerordentlfrhe Sitzung startt-
finden. · · 

(2) Zur Beschlu.ßfähigkeit ist erforderlich, daß minde
stens. die Hälfte der Mitglied.er anw.esend· ist. 
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(3) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
der Anwes·errden gefaßt. Bei Stimmengleichheit entsche·i
det die Stimme des Vorsitzenden. 

(4) Uber jede Sitzung ist eine Niederschrift aufzuneh
men, die vom Vorsitzenden und einem Mitglied des Vor
standes. zu unterzeichnen ist. 

§ 13 . 
(1) Der Ve.rbands.vors:itzende beruf.t. wenigstens ~in!I!al 

jährlich eine Mitgliederversammlung. Die Einberufung er
folgt mit einer Einladungsfrist von sieben Tagen durch 
s~hriftliche .. Einladung unter Angabe.: der Tagesordnung. 
Auf schriftlichen Antrag von sechs Mitgliedern muß binnen 
drei Wochen eine Mitgliedeive·rs11mmlung berufen wer
den. Geleitet wird die Mitgliederversammlling durch den 
Vors:i!tzenden oder seinen Stellvertreter. 
· · (2) Stimmbernchtigt in. der Mitgliederversammlung 

sind: · 
1. die Mitglieder des Vorstandes 
2. je ein Vertrete·r der dem Verband als Mitglieder an

gehörenden Vereine, Anstalten und Einrichtungen. 
(3) Die gleichzeitige Vertretung· mehrerer Mitgliecter 

duirch dieselbe Person ist zulässig.. , 
(4) Ube~ jede Mitgliederversammlung ist eine Nieder

schrift aufzunehmen, die vom Vorsitzenden uild einem 
Mitglied des VerbandsaUSS·Chus'ses zu unterzeichnen ist. 

§ 14 
(1) Di~ Mitgliederversammlung ist das oberste· Organ 

des Verbandes. · 
(2) Sie- hat insbe~ondere folgende Aufgaben: 

1. Wahl des Vorstandes und des Verbandsausschusses.; 
2. Festsetzung de.r Mitgliederbeiträge; 
3. Entgegennahme des Arbeitsberichts des Vorstandes 

über die Entwicklung und die Lage der ArbeHi;,m und 
Atifgp.ben der Inne.ien Mission in Lübeck; 

4. Entgegennahme de·s Berichtes über die .Jahres.re.chnung 
und die EnJtlastun·g de·s Vorstandes; . 

5. Be·s·chlußfassung·zu Anträgen, soweit sie auf der Tages
ordnung stehen; 

6. die endgültige Ents.cheidung über den Ausschluß von 
Mitgliedern; '. · 

7. die Abberufung von Vorstandsmitgliedern; 
8. Beschlußfassung über Satzungsände.rungen und über 

Auflösung des Verbandes. 

§ 15 " 
(1) Die. Mitgliederve·rsammlung ist beschlußfähig, wenn · 

mindestens die Hälfte der Mitglieder vertreten ist. 
(2) Beschlüss.e der Mitgliederversammlung über An

tr:äge ~u den in § 14, l-5 erwähnten Geg:enständen wer
den mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmbe.rech
tigten. gefaßt. Bei Stimmenrgleichheit entscheidet. die 
Stimme des Vorsitzenden. 

(3) Zu Beschlüs·sen über Satzung.sänderungen, über 'den 
Aus·schluß von Mitgliedern und über die Abberu.fung von 

·Vo.rstandsmitgliedern ist. eine. Mehrheit von zwei Dritrteln 
der anwesenden Stimmbernchtigten, zu. Beschlüs·sen, die 
den .Zweck oder die Auflösung des Verbandes betreffen, 
ejne sol.che von zwei Dritteln aller stimmberechtigrt:en Mit
g:.ieder erforderlich. 

(4) Satiungsände.rungen sowie Beschlüsse, die den 
Zweck oder die Auflösung des Verbandes betreffen, be
dürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der Genehmigung des 
Central-Ausschusses'für· die Innere Mission der Deutschen 
Evangelischen Kirche und der evangelisch-lutherischen 
Kirche in Lübeck. 

(5) Bei Auflösung des Verbandes· fällt das g~samte vor
handep.e Restvermögen· . der evangeUsch-.lutherischen 
Kirche in Lübeck zu mit der Verpflichtung., es im Sinne 
der bisherigen Verbandszwecke zu verwenden. 

§ 16 
Das Rechnungsjahr läuft vom 1. April jeden Jahres bis 

zum ·3i. März des. folgenden Jahres. 

§ 17 
Die vorstehende in der Mitgliederversammlung· am 

2. September 1955 beschlossene neue Satzung tritt nach 
erfolgter ZUistimmung "de•s CentraJ:-Aus•schusses für die. 
Innere Mission der Deutschen Evangelischen Kirche mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1955 in Kraft. Zu dem gleichen 
Zeitpunkt tritt die Satzung vom 1. Januar 1938 außer Kraft. 

Werner G ö b e 1 Willy Fr i e d r i c h 
Dr. Walter Lewerenz 



JV. Kirchliche Qrgane 

Synode der. Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland 
Die Synode- der evangelis·ch-lutheris.chen Kirche in 

Li).beck hat am 26. Oktober 1955 zur Synode der Evan
gelischen _Kirche in Deut?chland gewählt: 

Pas.tor Martin 0 h m, Lübeck, Am Klos.terhof 8; 

I. Stellvertreter: Pastor Ernst Jans e n, Lübeck, 
Jakobikircbhof 5; 

als II. Stellvertreter bleibt Pastor Hermann . B e n n ; 
Lübeck, Schw:artauer Allee 80. 

Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. . . . \ 

Die Kirchenleitung der Vereinigten Kirche hat im Be
nehmen mit der Bischofskonferenz den Rechtsanwalt und 
Notar Hans Wehrmann zum weltlich~n Miitglied des 

Verfas:sung.s- und Verwaltung;s1gerichts der Vereinigten 
Kirche an Ste:lle von Amtsgerichtsdirektor Lobsien bestellt. 

~ Vorstand der Synode 
Durch die Ubernahme der Leitung der Alsterdorfer An- · · 

s:talten in Hamburg ist der bisherige Präses d~·r Synode, 
·Pastor Jensen, mit Wirkung vom 1. August 1955 aus sei
nem Amt ausgeschieden. 

Die Synode hat am 26. Oktober 1955 .in den Vo.rstarid 
der Synode gewählt: · 

als Präses Rechtsanwalt Hans W e h r m a n n , 
als Stellv.ertre~er des Präses Pastor Ernst J a n s e ri, 
als Stj'li'iftführer bleibt Verwaltungsrat Enno Krüger. 

Ständiger Ausschuß 
An Stelle des zum Vorstandsmitglied gewählten Pastor 

Jansen hat di.e Synode zum Mitglied· des Ständigen Aus-
schusses gewählt: 

·Pastor Hans-Herbert Sc h .r ö der , 

Synode 
Von dem Ki·rchenvorstand Genin wurde für den· ver

storbenen .Synodalen Landwirt Georg- Trabert .der Land-
wirt· Carl Grube, Lübeck-Vorrade·, zum Mitglied der 
Synode gewählt. 

Landeskirchliche Baukommission 
Durch Beschluß der Kirchenleitung vom 17. August 1955 Der Kommission gehören an: 

wurde eine Baukommission · g·e·bildet, die _die Gemeinden · Oberkirchenrnt G ö b e 1 , Senatsdirek;tor Dr. H üb 1 e r , 
· und die Kirchenleitung bei der Durchführung von be- Pastor G o t t s c h e w s k i' , Pastor J an s e n. 

deutenderen kirchlichen Bauvorhaben berät. 

Evangelisches Hi~fswerk und. Lutherischer Weltdienst 
Durch die Ubernahme der Leitung der Alsterdorfer An-· 

stalten in Hamburg ist Pastor Juli'us Jensen aus seinen 
Ämtern als 'Bevollmäcbrt:igter für das Evangelische Hilfs
werk in Lübeck und als Beauftragter für d~n Lutherischen 

Weltdienst ausgeschieden. 
· An seiner Stelle ist Pastor Dr. L e w e r e n z. als Be

vollmächtigter für das Evangelisahe Hilfswerk und als 
Beauffragter für den Lutheris.chen We1tdtenst bestellt. 

Vorstand des Lübecker Verbandes für'. Innere Mission e. V. 
Zu Mitgliedern des neuen Vorstandes des Lübecker 

Verbandes tj.e•r Inneren Mis·sion e. V. wurden am 2. Sep
tember 1955 mit einer Amtszeit bis zum 31. August 1961 

.gewählt: 
· Pastor F r i e d r i c h als Vorsitzender des Ve:rbandes 

und des Vorsitandes; 
Oberkirchenrat' G Ö·b e 1 als stellve1rtretender Vorsit
zender; 
Pastor Dr. Lew er en z als weiteres Vorstand.s
mitglied. 

Kirchenvorstände 
St. Aegidien 

Aus dem Kirchenvorstand ist aui:;geschie'den: 
Situdienrätin Helene Lütge. 

Dom-St.-Petri 
B~richtigung: Im Kirchlichen Amtsblatt Nr. 2 vom 

1. Juli 11955 auf Seite 10 ist Pastor Ruhbe·rg als Mitglied 
des Kirchenvorstandes· aufgeführt. Pastor Ruhberg gehört 
dem Kirchenvorstand nicht an. · 
Luther 

Aus dem Kirch~nvorstand sind ausgeschieden: 
Rudolf Ger~tmai11;1 . · · 
Kurt Plattner 
Wilhelm Schildknecht. 
Zu Stellvertretern in den Kirchenvorstand sind berufen: 
Kassierer Alb.ert K r ü g er 
Architekt Gunther Bernd t 
Kaufmann Chdstian Heuer. 

St. Michael . 
Aus dem Kirchenvorstand sind ausgeschieden: 
Irene Pressentin 
Waldemar Schulz 
Helene Sowade. 
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Zu Stellvertretern in den Kirchenvors!l:and sind be-
rufen: 

Postbetriebswart Karl B i r k h o 1 z 
Feuerwehrmann Matthäus Br u s e 
Elektriker Adolf E c k e r m a n n. 

Travemünde 
Aus <;lern Kirchenvorstand ausgeschieden ist: 
Kirchmeister· Eduard Knoch. 

Dure:h den Kirchenvorstand zu:rµ. Kirchmeis1ter gewählt und 
durch die Kirchenleitung in diesem Amt bestätigt wurde 
der Kirchenvo.rsteher · 

Leh1~er Anton M e y er. 

Genin 
An Stelle des verstorbenen Kirchmeisters Landwirt 

Georg Trabe·rt hat der Kircheiivors.tand den Kirchenvor':' 
steher Landwirt Carl G r u b ~ zum Kirchmeister gewählt. 
Die Wahl isit durch die Kirchenleitung bestätigt. 

Zum Stellvertreter in den Kirchenvo·rsrt:and berufen 
wurde der Verwaltungsangest~llte Werner Wie c k. 



V. Personalnachrichten 

, ·Pastoren , 
In eine Pfarrstelle der Lutherkird1engemeinde berufen 
und am 15. Juni 1955 eingeführt wurde Pastor Ottomar 
Paul. · 
In eine Pfarrstelle der St. Gertrud-Kirchengemeinde 
berufen und am 15. Oktober 1955 eingeführt wurde 

. Pastor Adolf ·Riege. 

Hilfsgeistliche 
Es ist beauftragt: 
am 15. Oktobe·r 1955 Hilfsprediger Dietrich Ute r 
mit der Verwaltung der Pfarrstelle in Nusse. 

··Gemeindehelferinnen 
Für den Gemeindedieni?t wurden anges1tellt: 
am 1. Juli 1955 Gemeindehelferin und Organistin Edel 
F i s· c h e r für Genin; 
am 1. Oktober 1955 Gemeindehelferin 
Hertha F i s c h ·e r für Schlutup. · 

Kirchenkanzlei 
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1955 wurden zu plan

mäßigen Kirchenbeamten berufen und in die· entspre.chen
den Planstellen . eingewi'esen: 
1. Walter Freund mit ·der Amtsbezeichnung Kirchen

oberinspektor 
2. Hans„Karl W i 11 m~t der Amtsbezei'chnung Kirchen

inspektor 
3. Olaf V a h 1 mit der Amtsbezeichnung Kircheninspektor 
4. Lotte Z i t z 1 a ff mit de-r Amtsbe·zeichnung Kirchen-

obersekretär. · 
:Mit Wirkung vom 1. Okt~ber 1955 wurde ernannt: 
Herbert Turban zum Kircheninspek1or. 
Als Angest.ellte wurden eingestellt: 
Helga B. ö h n k e 
Adolf Tropf 
Ida Boy e. 

VL Mitteilungen 

Bericht der Kirchenleitung _gemäß Artikel 73 Absatz 2 der Kirchenver.fassung 

Erstattet auf der Tagung der Synode am 12. Januar 1955. 

Der nachstehende Bericht erstreckt s.ich auf den. Zeit
rnum .vom Oktober 1951 bis Oktobe·r 1954. 

I. 
Aufbau und Ordnung der Landeskirche 

·Die 1 a n d e s k i r c h 1 i c h e n G r e n z e ri., die im we
sentlichen mit d.en Grenzen der Hansestadt -Lübeck über
einstimmen, sind unverändert geblieben. Erwägungen, die 
zur Stadt Lübeck gehörigen Ortschaften Krummesse und 
Gr. Grönau einzupfarren, haben nicht zum Ziele· geführt. 
Dagegen stehen Verhandlungen über die Einpfarrung de·r 
Ortschaften Roggenhorst und. Pa:delügge unmittelbar vor 
dem Abschluß. · · 

Die Landeskirche gliedert sich in 2 1 K i r c h e n g e -
lil ein den. Von diesen sind die St. Markus"'.'Geme·inde, 
die St. Lukas-Gemeinde und die Paul-Gerhardt-Geme·inde 
neu errichtet worden. 1 

Die äußere 0 r d nun g d e r L an d e s k i r _c h e· be
stimmt sich nach der Kirchenve-rfassung vom 2.2. April 1948, 
die sich in den sechs Jahren ihrer Geltung vollauf bewährt 
hat. Ergänzend zu der Verfas·sung isrt: das Finanz g e -
setz vom .12. November 1952 erlassen worden. Die Ent
würfe für ein neues Wahlgesetz zu den kirchlichen Kör
perschaften, für ein neues Pfarrwahlgesetz und für ein 

· G.esetz über ~:lie Einrichtung einer Verwaltungsgerichtsbar
keit stehen zur Beratung und Vernbschiedung .an. 

Als Gliedkirche der Vereinigten Evangelisch-Luthe
rischen Kirche Deutschlands hat die Landeskirche· das 
neu~ E v a n g e 1 i s c h e K i r c h e n g e s a n g b u c h mit 
einem gemeinsamen.Anhang der Landeskirchen Schleswig
Holstein, Eutin und Lübeck eingeführt. Die von der Ver
einigten Kirche erarbeitete neue O o t t e s d i e n s t o r d -
11 u n g soll in den. Gottesdiensten der Lübecker Gemein
den schrittweise erprobt und dann eingeführt werden. Die 
L e b e n s o r d n u n g de.r Vereinigten Kirche ist in ihren 
einzelnen Abschnitten 'fertiggestellt; die. Landeskirche 
wird zu gegebener Zeit darüber zu befinden haben, . .in 
welchem Umfange die Lebensordnung in ihlein Bereich 
Geltung erlangen soll. 

Die II. Synode der Landeskirche hat in der Berichts
zeit sechs Tagungen abgehalten und. hat sich dabei mit 
allen Fragen des kirchlichen Lebens befaßt. 

K i r c h e p. 1 e i t u n g und K i r c h e n k a n z 1 e i haben 
ihre regelmäßigen Si,tzungen abgehalten. Der Umfang der 
behördlichen V e r w a 1 tu n .g s a r b e i t und des Schrift

. verkehrs is;t weiter angewachsen. Die Zahl der registrier
ten Verwaltungseingänge betrug: 

. 1952 
1953 
1954 (bis 31. 10. 1954) 

4130 
4751 
3946 
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In der larideskirchlichen Verwaltung sind 6 Beamte und 
10 Angestellte beschäftigt. 

Im November ·1953 hat die Kirchenleitung ihr .neues 
Verwaltungsgebäude in der Bäckers.traße bezogen. 

II. 

Stellm;1g der Landeskirche nach außen 

D!e V e r e in i g t e· Lu t h er i s c h e Kir c h e·, der 
die Landeskirche als Gliedkirche ange:P,ört, ist auf dem 
Wege zu einer -weiteren Konsolidierung, die ihren Aus
druck in ·dem nachhaltigen Bestreben findet, die in .den 
Gliedkirchen geltenden Ordnungen auf dem Grund des 
lutherischen Bekenntnisses in Ube-reinstimmung zu brin-· 
gen. An diesen Arbeiten hat die Landeskirche durch ihre 
Vertreter in der Bischof skonfe;re.riz lJ,nd in der Synode der 
Vereinigten Kirche aktiven Anteil. Als Gliedkirche der 
Vereinigten :Kirche gehörit sie auch dem L u t h e r i s c h e n 
W e 1 t b u n d an, der, durch seine Tagung in Hannover 
im Jahre 1952 eindrucksvoll an die deutsche Offentlichkeit 
getreten ist; an den Vorbereitungen und an der Nach
arbeit dieser Tagung hat die Landeskirche besonderen An
teil gehabt. Der Tätigkeit des Luther i s-c h e n W e 1 t -
d i e 11 s t e s wendet die Landeskirche besondere Aufmerk-
samkeit ·zu. · 

Die starke· Aktivität der Verninigten Lutherischen 
Kirche ist nicht ohne· Gefahren für di'e Einheit der deut
schen evangelischen Kirchen. Um so mehr hat die Landes
kirche eine Verpflichtung darin gesehen., die Arbeit der 
E v an g e 1 i· s c h e n K i r c h e i n D e u t s c h 1. an d 
durch Teilnahme an ihren Synoden und an den Sitzungen 
der Kirchenkonferenz sowie· an vielfachen Arbeitstagun
gen nach Kräften zu fördern. 

Die Wahrung der Zusammengehörigkeit mit den Kir -
c h e n i n d e r S o w j e· t z o n e über die Zone.ngrenz.en . 
hinaus ist der Landeskirche ein ernsfas Anliegen. Durch 
die Beziehungen zur Domkirche Ratzeburg ist sie der Meck
lenburgischen Kirche enger ve-rbunden; ihre besondere 
Fürsorge gilt der pommerschen Kirche. ·Im Übrigen trägt 
die Landeskirche zu der materiellen Unte·rstützung der 
Kirchen jenseits der Zonengrenze durch ihre Beteiligung 
an dem kirchlichen Hilfsplan bei. 

Das Verhältnis der Landeskirche zu den evangelis.chen 
F r e i k i' r c h e n in Lübeck ist. unverändert gut. Es be
steht eine ö k u rr~ e n i s c h e Arbeits gemein -
s c h a f t, die rngelmäßig zusammentritt und unter der 
Leitung eines Pastors der Landeskirche· .steht. Zwei öku
men1'sche Veranstaltungen hftben mit je· 800 bis 1000 Be
suchern ein. be•achtliches Interess0e in der k.irchlichen Of
fentlichkei:t gefunden. 



Die BeziehunJgen zur r ö m i s c h - k a t h o 1 i s. c h e· n 
. G e• m ein de in Lübeck sind ebenfalls freundlich geblie

ben. 
Das Verhält;nis zu der Landesregierung Schles

wig·-Holstein ist geordnet; mit den Sachbearbeitern der 
Lande·sregierung steht die Kirchenl.eiturig in ·laufendem 
Meinungsaustausch. Die kirchlichen Feiertage haben durch 
das Lande·sgesetz vom 12: Dezember 1953 erneut staat
lichen Schutz erfahren. 

Mit den .Parteien wi'rd eine engere Verbindung 
durch die Bildung eine•s politischen Aus:schusses evange
lis.cher Persönlichkeiten angestrebt. 

m. 
Innere kirchliche Arbeit . 

1. Gemeindeleben. 
Die Neuwahlen zu den Kirchenvorständen .haben tur

nusmäßig im Jahre 1953 stattgefunden. 
In den 19 Gemeinden des Stadtgebietes umfaßt die 

Landeskirche nach dem Stand vom. 30. April 1954 ·bei 
einer Gesamtbevölkerung von 228 884 Einwohnern 196 769 
Gemeindeglieder; hinzu kommen ·in· de-ii. Land
gemeinden Nusse und Behlendorf id. · 5000 Gemeinde
glieder, so daß die Gesamtzahl der Evangelischen in der 
Landeskirche rd. 200 000 beträgt. · · 

Auf die einzelnen Gemeinden de.s Stadtbereichs und 
ihre Pfarrbezirke entfallen folgende Seelenzahlen: · 

St. Marien 1 5211 
II 996 · · 6207 

. St. Jakobi I 4844 
II 5290 . 10134 

St. Petri 
S~. Aegidien 1 

II 
Dom 1 

II. 
Dom:__St. Jürgen 1 

II 
III 

St. Lorenz 1 
II 

III 
Paul-Gerhardt 
St. Matthäi 1 

II 
St. Markus 
St. Gertrud 1 

. II 
III 

St. Thomas I· 
II 

·m 
Luther 1 

II 
St. Lukas 
Travemünde 1 

II 
Kücknitz 
St. Michael 
Schlutup 
Genin 

. Bundesgrenzschutz (Kaser~e) 

6178 
6511 
6993 
86b2 

.6286 
6850 
700 

. 5214 
5991 
4271 

6210 
5580 

4946 
4593 
3769 
9614 
5907 
6437 
8423 
7744 

5540 
5532 

. 4821 

12695 

15595 

13836 

15476 
6908 

11790 
6162 

13308 

21958 

16167 
4032 

11072 
9313 
5554 
6959 
4679 

103 
196769 

Für die. pfarramtliche.; Versorgung bestehen zur Zeit 
38 G e mein de• p f a r r s t.e 11 e n, so daß auf rd. 5300 
Evangelische eine Pfarrstelle entfällt. Neue Pfarrstellen 

· sind. in St. Thomas, St. Lorenz und St. Gertrud errichtet 
und besetzt worden. 

Eine weHere Vermehrung der Pfarrsrtellen ist aus finan
ziellen Gründen nicht möglich gewesen. Den Pastoren ste
hen 27 pfarramtliche Hilfskräfte (Diakone·, Gemeinde·
helfer, Gemeindehelferinnen) zur Verfügung. 

Di·e. Zahl der G o t t e s d i e n s t b e s u c h e r ·betrug 
im Stadtbereich: 

insgesamt: im sonntägl. Durchschn.: 
1951 337119 5618 
1952 319 264 5321 
1953 347.086 5785 
Die Zahl der Abendmahlsgäste betrug: 

1951 
1952 
1953 

insgesamt: im sonntägl. Durchschn.: 
20 880 f 348 
20 966 350 
21 851 365 
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Die Beteiligung an den K i n d e r g o t t e· s d i e n s t e n 
war: 

insgesamt: 
1951 196 080 

im sonntägl. Durchschn.: 
3268 

1952 195180 3253 
1953 211584 3626 
Die Zahl der Taufen betrug: 
1951 2617 (82 % von 3209 Geburten) 
1952 2692 ·(90,4 % von 2979 Geburten) 
1953 2492 (87,5 % von 2846 Geburten) 
Die Zahl der T r a u u n g e n war: . . 
1951 1345 (67,3 % von 2144 standesamtl. Eheschlie·ß.} 
1952 1222 (63,5 % von 1925 standesamtl. Eheschließ.) 
1953 1091 (60 % von 1824 standesamtl. Eheschließ.) 
Die Zahl de·r Konfirmanden betrug: 
1951 3249 
1952 2908 
1953 3366 
Die Zahl der kirchlichen Bestattungen war: 
1951 . 2074 . 
1952 2062 
1953 2026 
Die von der Landeskirche ~usgeschriebenen K o 11 e k

t e n erbrachlten: 
insgesamt: im sonntägl. Durchs.chn.: 

1951 9 932,- DM 275,90 DM 
1952 12 857,-. DM 329,33 DM 
1953 . 13 095,- DM 333,- DM 
Die Zahl der K i r c h e n a u s t r i t t e betrug: 
1951 326' 
1952 275 
1953 148 
1954 (bis· 1. 10. 1954) 104 
Die Zahl der Wieder a ti f nahmen betru~: 
1951 96 
19~ 77 
1953 . 97 
1954 (bis 1. 10.11954) 106 
K i r c h e n V i s i t a t i 0 n e n wurden in der Berichts

zeit in 6 Gemeinden durchgeführt. 
2. Christliche Untenveisung. 

Die zweijährige Dauer des K o n firm an de nun
t er r i c h t s hat sich bewährt. 

Die Frage des R e 1 i g i o n s u n t e r r i c h t s an den 
Volks-, Mittel- und Oberschulen macht iil wachsendem 
Maße Sorge, weil die Zahl der Lehrkräfte immer mehr 
zurückgeht. Für den Unterricht an den 0 .b e r. s c h u 1 e n 
sind in den vergangenen Jahren eine Reihe von Pastoren 
herangezogen worden; diese Regelung kann aber. nur 
eine Notlösung sein. Einem besonderen Notstand an der 
Oberschule zum Dom konnte dadurch be·gegne1t werden, 
daß gemeinsam mit der Schulverwaltung ein Pastor als 
Religionslehrer angestellt worden ist. · 

Der ReUgionsunterricht an den B e r li f s s c h u 1 e n , 
der nach Artikel 7 des Grundgesetzes orden,tliche·s Lehr
fach an allen öffentlichen Schulen sein soll, den ahe·r offi
ziell einzuführen sich de·r Staat aus finanziellen Gründen 
und .aus Mangel an geeigneten Lehrkräften noch· nicht in . 
der Lage sieht, ist von seiten der LandeskircP,e weiterhin 
ausgebau~ worden. Jn dieser Arbeit sind drn~ hauptamt
liche Kräfte, und zwar ein Pastor und zwei Diakone, itätig, 
außerdem stehen nebenamtliche und ehrenamtliche Kräfte 
zur Verfügung; die· Kosten werden nur zum TeH vom 
Staat getragen. . · 

Das landeskirchliche A m t f ü r E r z i e h u n g s f r a -
g .e n hat zwei Tagungen für Lehrerinnen und Lehrer aller 
Schulgattungen abgehaliten. Die Arbeitsgemeinschaft der 
Reli'gionslehrer hat fünfzehn Arbeitstagungen durchge-
führt. · 

Die Notwendigkeit, zu eine·r e van g e 1 i s c h e·n E 1-
t e r n b e w e g u n g zu kommen, stößt im norddeutschen 
Raum noch auf mancherlei Widerstände; für 1955 ist ein 
evangelischer füterntag vorgesehen. 
3. Jugendarbeit. 

Die Gemeindegruppen der e v a n g e 1 i s c h e n. J u -
g e n d haben dank der treuen und ge·wissenhaften Arbeit 
der Dialtone, und Gemeindehelferinnen ihre Stellung ge
g:enüber den nichtkirchlichen Jugendorganisationen hal-
ten können. · ' 

Der Evangelischen Jugend gehörten an: 

1952 
1953 
1954 

Gesamtzahl: Jungen: 
5513 2488 
5860 2661 
6260 2634 

Mädchen: 
3025 
3199 
3626 



An Lagern und Frefäeiten haben stattgefunden: 
1952 55 mit 2949 Teilnehmern 
1953 50 mit 2350 Teilnehmern 
1954 55 mit· 2559 Teilnehmern. 
In der Arbeit des J u g e, n d p f a: r r a m t s zeichnet sich 

9-eutlich eine Entwicklung in Richtung auf ein Jugend
und Sozialpfarramt ab, das seine Aufgabe darin sieht, in 
Zusammenarbeit mit den Gemeinden die Jugend zu einer 
jungen, verantwortungsbewuß1ten christlichen Generation 
zu erziehen. Hier ist durch die Bi'ldung eines e_vangelischen 
Jugendkonvents ein neuer Weg versucht worden. 

Anstelle des Jugendheims Bosau, das infolge· seiner 
Entfernung von Lübeck nur für Sommerlage·r genutzt wer
den. konnte, ist das Christophorus - Ha u·s Bäk bei 
Ratzeburg 'e·rworben worden. Das Chri'stophorus,-Haus er
frerut sich steigender Beliebtheit für Ferien- und Wochen„ 
endveranstaltungen der Evangelischen Jugend und auch 
für Tagungen de,r Erwachsenen im Rah.mein der Arbeit 
des Sozialpfarramts. Im Sommer 1954 haben elf Tagungen 
stattgefunden, von denen insbesondere drei Hei•mkehrer
freizeiten größern Beachtung gefunden haben. An über
gemeindlichen J u g e n d b ü n d e n bestehen die Schüler
Bibellueise und die= Chrisfüche Pf adfinderschaft. De·r 
Christliche Verein Junge:r Männer führt mit landeskirch
licher Förderung· ein Eigenleben. 

Der E v a n g ~ 1 i s ~ h e V e· r b a n d. f ü r d i e · w e i b -
1 i c h e J u g e n d bemüht sich um die Zusammenarbeit im 
Kreis.e der Gemeindehelferinnen und uni eine besondere 
Betreuung bemfstätiger Mädchen. 

Ein neuer Versuch in der Jugendarbeit ist mit der Ein
richtung einer musischen Erz i· eh u n g· l;legonnen 
worden, die der vVeckung und Entfaltung der musischen 
~räfte in den jungen Menschen dient. 

4. Ubergemeindliclle Seelsorge 
In fast allen Lübecker Gemeinden haben sich beson

dere M ä n n er k r e i· s e. gebildet, die meist ein.- oder 
zweimal i~ Monat zusammenkommei:i. In einigen Gemein
den sind effreuliche:i;weise auch junge Männer fn diese. 
Kreise hineingewachsen. Jährlich wird ein Mäm:iersonntag 
abgehalten. 

Die Arbeit der Fr a u e n h i 1 f e n verlief in gewohnter 
Weise. Ein besonderes Anliegen diese'( Arbeit ist es .• die · 
Bezirksmütter- und Helferkreise zu erweitern. Die 'Zahl 
der Jungmütterkreise ist. zurückgegangen, ·dagegen sind 
neue Frauenmissionskreise· entstanden. Die Zahl dex er
holungsbedürftigen Mütter, denen eine Ferienzeit vermit
telt werden konnte, ist gestiegen. Die gemeindlichen 
Frauenhilfen haben eine lose Zusammenfassung im Stadt
verband der Frauenhilfen, der dem Landesverband Schl~s
wig-Holstetn angeschlossen ist. 

Für die in Lübeck wohnenden G e h ö r 1 o s e n werden 
im Jahresdurchschnitt zehn Sondergottesdienste· abgehal
ten, die von rd. 400 Gehorlosen regelmäßig -besucht wer
den. 

Seit Dezember 1953 ·besteht in Lübeck die Arbeiit des 
c h r ist U c h e n B 1 in den dien. s t es, der die zivil
und kriegsblinden Gemeindegliede~ in besonderen Ve·r- · 

. anstaltungen zusammenführt. ' 
-In den Strafanstalten der Stadt bestehlt eine besonde-re 

G e f ä n g n.i s s e e 1 s o .r g e, die mit einem Pastor und 
einer .hauptamtlichen Pfarrhelferin rngelmäßig . Gottes
dienste und Bibelstunden abhält und außerdem den Un
tersuchungs- und Strafgefangenen mit seelsorgerlichen 
Besuchen dient. 

In de-r K r a n k e· n h a u s s e e 1 s o r g e· werden im Mo
natsdurchschnitt 900 Gemeinde•glieder aus Lübeck und den 
angrenzenden Gemeinden anderer Landeskirchen erreicht. 
Der hauptamtliche Krankenhauspastor hält sonntäglichen _ 
Gottesdienst und ve_ranstalrtet rege,lmäßig Bibelstunden. 
und wissenschaftliche Vorträge. Anden Ste-rbebetten kann 
er einen besonders wichtigen .Dienst leisten. 

Der Friedhofs dienst auf dem Vorwerker Fried
hof, ursprünglich eine· Notmaßnahme der Kriegszeit, ist 
weitergeführt worden. Der hauptamtliche Friedhofspastor 
vollzieht imJahresdurchschnitt etwa 600Beerdigungen,ins
besondere von Ve·rstorbenen, die· nicht in Lübeck gewöhnt. 
haben. ·Die· Bestaittungsfei;ern aus den Gemeinden werden 
in den meisten Fällen wieder durch die zuständigen Ge-

. meindepastoren vollzogen. 
Der D e UJ t. s c h e E v a n g e 1 i c h e K i r c h e n t a g 

ist in Lübeck zu einem festen BestandteiQ der kirchlichen 
Arbeit geworden. Die Zahl der Gemeindeglieder, die 
zu den Kirchentagen fahren, ist sltän<;lig gewachsen. Be
sonders stark War dile J3·eteiligung an dem Hamburge·r 
Kirchentag 1953, a_n dem etwa .3000 Lübecker. ·G~meinde
glieder teilgenommen haben. Den Leipziger Kirchentag 
1954 haben 110 Lübecker Gemeinde·glieder besucht. Der 
Vorsitzende des Landesausschusses Lübeck gehort zum 
Arbeitsausschuß des Kirchentagspräsitdiums. 

Die Tätigkeit der Ä u ß e r e n M i s s i o n hat S'eiit 1951. 
einen stetigen Aufschwung genommen. Jährlich wird ei·ne 
Missionswoche veranstaltet, an ·der sic;:h alle Lübecker Ge
meinden beteiligen; außerdem wurden 1954 in 13 Gemein
den ei1gene Missionsfeste durchgeführt. An dem Jahres
fest der Äußeren Mission in Breklum nehmen regelmäßig 
etwa 50 Lübecker. Gemeindeglieder teil. Besonders ge
festigt hait sich die Beziehung zur J eypur-Kirche i!Il Indien 
dadurch; · daß von Lübeck aus ein Missionsarzt und ein 
Lübecker Pastor entsandt worden sind. Gemeinsam mit den 
Landeskiirchen Hamburg .und Bremen trägt · die Landes
kirche das Amt eines hanseatischen Mis-sionsdirektors. 

5. Diakonische Werke. 
Im 1 a n· d e s k i r c h 1 i c h e. n A m t f ü r D i a k o -

n i s c h e Arb e i1 t werden miit zwei nebenamtlichen Pa
storen und vier Angestellten die Angelegenheiten de·r 
Inneren Mission, des Evangelischen Hilfswer~s ·und des 
Selbsthilfeausschusses Lübeck bearbeitet. 

Dber die Ge·meindehiJ.I.fswerke werden im 

Der kirchlichen Ver t r i·e b e• n e narbe i t sind durch 
die Veränderungen in der Sozialstruktur der Vertriebenen 
lieue dringliche Aufgaben gestellt, die . von ·den Hilfs
komitees. durch Heimatgottesdienste, Rüstzeiten und Be
suchsdiens1t in Angriff genommen sind. Die Landeskirche 
hat in Gemeinschaft mit den Landeskirchen Hamburg und 
-Bremen d~e Patenschaft für das Hilfskomitee Danzi.g-West
preußen übernommen, das se•ine Zentralstelle in Lübeck 
.hat. Der Vorsitzende des Hilfskomitees Danzig-West
preußen ist zugleich der Vorsitzende des Ostkirchehaus
.schusses. des Eva_ngelischen Hilfs.we:r:ks. Im .Raum de·r Lü
pecker Kirche fanden nach dem großen Ostkirchentag 1951 
eine. Tagung d~·s Konvents der zerst.reuten Heimatkirchen 

· . Monatsdur.chschnitt 7830 Personen mit Barbeträgen, Be
kleidung~stücken und Lebensmitteln unterstützt. ~n den. 
Gemeindehilfswerken sind 3 Gemeindebetreuer hauptamt
lich, 9 neberiamtUch und 7 ehrenamtlich tätig. 

und eine Ostpfarrertagung statt. · 
Ein besonderer volksmissionarischer Dienst wird im 

. Sommerhalbjahr mit den W a (I g o .t t e s dien s t e· n ge
. leistet, die durchschnittlich von etwa 150 Gemeindeglie
dern besucht werden. 

In enger Anlehnung an die St. Jakobi-Gemeinde ist 
d.:l.e ·e v a n g e 1 i s c h e S t. u d e· n t e n g e m e i n d e ent
standen, die Studenten der Musikakademie und auch SChü
ler,. a:nderer Ausbildungsst.ätten mit · durchschnittl~ch 25 
Tellnehmern .zu regelmäßigen Veranstaltungen versam-
:i:nelt. · . · , , · 

Eine n,eue Aufgabe ist der Landeskirche mtt der See 1-
.s o r g e b e i d e m B u n d e s g r e n z s c h u t z erwachsen. 
Die ·Beteiligung an den Aus.spracheahenden, die· in den 
Unterkünften veran~taltet w~rden, ·war· recht gut.· Diese 
Arbeit wird in naher Zukunft durch einen haupta~tlichen 
Grenzschurtzpfarrer übernommen werden; es bleibt aber 
die Aufgabe· der seelsorgerlichen ·Betreuung der in den 
Gemeinden wohnenden Familien ·der verheirateten Grenz:. 
schutzangehörigen. 
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Der D i a k o n i e g r o s c h e n erbringt im Monats„ 
durchschnitt rd. 5000,- DM. 

Die Gemeinden unterhalten 20 G e mein d e p f 1 e g e -
s tat i o n e n, die mit ~e ei!Iler Schwester besetzt sind. ~m 
Monatsdurchschnitt wen;len 8000 Hilfeleistungen nachge
wiesen. 

I~ Stadtgebiet Lübeck bestehen 14 e v an g e 1 i s c h e 
Kinder gär lt e n; 4 Tagesstätten sind iil St.. Jürgen, 
St. Thomas, Luther und als Stiftung des Metallhüttenwerks 
in Kücknitz neu entstanden. Die Kindergärten· betreuen 
mit.21 Kindergärtnerinnen und 30 Hilfskräfrten im Monats
durchsclinitt 1085 Kinder. Di.e Kindergärten sind in dem 
Kinderpflegeverband· Lübeck zusatnmengeschlos:sen; der 
seit 1954 rieu gegründete· Verband ist der Vereinigung 
evangelischer Kinderpflegieverbände in $tuttgart . ange-
schlossen. · · 

Die Leitung der Bahnhofsmission liegt seit 1953 
in den- Händen einer hauptamtlichen Fürsorgerin; ihr ste·
hen rd. 10 ehrenamtliche- Mitarbeiterinilen zur Verfügung. 
Die Bahrihofsmi1ssion betreute· t953 im Monatsdurchschnitt 
1922 Personen gegenüber 813 im Monatsdurchschnitt 1952·. 



Der Evarngelische . J u g e n d w o h lf a h r t s d i e n s t 
steht unter der fachlichen Leitung eines. haüptamtlichen 
Jugendfürsorgers. In die~em Dfenst werden Fragen der 
Berufsfürsorge, der Erzi•ehungsberatung, der Führung ·von· 
Vormundschaften, der Straffälligenfürsorge und der Be-
währungshilfe für Jugendliche bearbeiteit. · . 

Durch die E r h o 1 u n g s f ü r s o r g e wurden in de·r 
Berichtszeit 291 Kinder mit 8142 Verpflegungsta:gen in Er
holungsheime verschickt. 

Der 1945 eingerichtete Dienst an Heimat 1 o s e n 
u n d F 1 ü c h t 1 in g e n konnte als besonderer Arbeits-
zweig beendet werden. · · 

Dagegen ii;;t die Betreuung h.e im a t 1 o s er Aus 1 ä n
·d er se'it 1951 von der IRO abgegeben und den Ki1rchen 
übertragen worden. Mit einer hauptamtlichen Fürsorgerin 
werden in Lübeck zur Zeit 1444 Personen betreüt. 

Die voii. de•r Gemeinnützigen Gesellschaft 1953 einge
riichtete Fa m i 11enhi1 f e, die in Krankheitsfällen: kurz
fristige Arbeiitshilfen in Familien vermittelt, wird durch 
d?S ·Diakorui1sche Amt gefördert. · ·· ·. 

Der Lübecker' Verband für Innere Missio11 unterhält fol-
geµde Heime: . . . 

Altersheim Franziska Amelung-Haus, Fackenburger 
Allee 21/21a, gegründet 1918 (30 Plätze) 

Mädchenheim Haus Domblick, Wallstr. 31, seit 1928 
(34 Plätze) · · · . 

Evangelisches Kinderheim „Di:e Kinderarche", Lübeck
Gothmund, Am Fischerweg, seit 1946 (30 Plätze) . · 

Kirchliches Heim Domhot Ratzebu.rg. mit . Grun_dlehr
gang. des Jugendaufbauwerks und Volkshochschule; seiif: . 
1949 (58 Plätze). · . 

Jugendwohnheihn Wichernhaus, Fischergrube 30/32, seit 
1951 _(90 PJätze). 

Im kirchlichen Heim D o in h o f fanden in de·r Berichts-· 
zeit 93 mehrtägige Somm~rfreizeiten mit ·insgesamt 2_1960 
Gästen srt:att; von diesen Freizeiten wurderi 56 von· Lü
becker Gemeinden veranstaltet, 37 wurden von Gemein
den und Organi1sationen außerhalb Lübecks belegt. 

In der Heim v o 1 k s h o.c h s c h u 1 e Ratzeburg lie
. fen in der Berichtszeit 6 :Winterlehrgänge mit insg:esamt 

162 Teilnehmern. 
Im Jugend aufbau werk, das 1953 durch den An

. bau einer Lehrküche verbessert worden .i1st, erhalrten all
jährlich 30 schulentlassene Mädchen eine hauswirtschaft-
liche Grundausbildung.· · 

Das W i c h e r n h a u s, das 1952 erheblich erweitert 
worden ist, gipt 90 Lehrlingen eine ~eimstatt. 

6. Kirchenmusik. 
Der k i'r c h e n m u s i k a 1 i s c h e Dien s ti in den 

G e m e i n d e n wird durch 20 Kirchenmusiker und 7 Hllfs..: 
organisten versehen. Infolge der rt:re.uen· Arbeit der Kir
chenmusiker kann das Niveau der gottesdienstlichen Kir
chenmusik im allgemeinen als e:nfreulkh hoch bezeichnet 
werden. Eine be·sondere Aufgabe ist den Kirchenmusikern 
durch die Einführung des neuen Gesangbuches und der 
neuen Agende zugewachsen. In der Kirchenmusikerkonf e
reni treten die Kirchenmus·iker regelmäßig zu Besprechun
gen von Fragen der kirchenmusikalischeri _Praxis zusam
men. 

Eine erfreuliche Wiederbelebung hat das P o s au n e n
w e r k erfahren, das iri sechs · Gemeinden Iili t eigenen 
Posaunenchören vertreten ist. 

Durch Abendmusik e n und Ve;spern wird die Be·
deuitung der kirchenmtisikalischen Tradition der Stadt Lü
beck weiiterhin sorgfältig gepflegt. Einen besonderen Rang 
nimmt dabei die St. Jakobi-Gemeinde durch die Tätigkeit 
ihres Organisten und ihres Chorleiters ein. Der Organist 
hat 1954 in· einer Konzertreihe das gesamte Orgelwerk 
von· Johann Sebastian. Bach dargebot~n; für seine her
.vorragende Tätigkeit ist er mit dem Titel „Kirche·rimusik
. direktor" ausgezeichnet worden. Der Lübecker Sing- u~d 
Spielkreis konnte· wieder mit bedeutsamen .Veranstaltun
gen an di•e Offentlichkei1f treten; ins:besondere sind zu er
wähnen seine führende Mitwirkung bei dem 29. Deutschen 
Bachfest in 1.übe·ck und die Musiktage 1953, die vor allem 
der zeitgenössischen Kiorchenmusik und insbesondere dem 
Werk Hugo Distlers gewidmet waren. Die Arbeit des Sing
und Spielkreises hat ihre besondere Anerkennung. da
durch gefunden, daß sei'r1em Leiter 1954 die Silberne Me
·ctaille der Gemeinnützigen Gesellschaft verli.ehen worden 
ist. 

Die Lübecker Knabenkantorei hat sich zu einem 
hervorragenden Knabenchor entwickelt; sJ·e ··widmet s'.ich 
vornehmlich der Kirchenmusik und dient mit kirchenmusi
kalis·chen VeranstaLtungen auch den" Gemeinden. 
· Die· S i1 n g s c h ul e hat 1952 ihr 250. ·Konzert vernn

staltet und hart: ihren festen Platz im kirchenmusikalischen 
Leben der Stadt Lübeck. 

·Die M u s i k a k a d e m i e hat ebenfalls ihren Be1i'trag 
zur Pflege der Küchenmusik geleistet; hervorzuheben sind 
die AuffühnJng der gro'ßen Benevoli-Mes·se ·1952 und die 
Aufführung des Totentanzes, eines neuen Werkes von 
Professor Kraft, anläßlich der Nordischen Tage 1954. 

Das Lübeck i s c h e Kirchen o r c h es if: er, das 
S·einen Namen in die Bezeichnung „Lübecker Kammer
musikkreis" geändert hat; wendet sich, da ihm von den 

· Kirchengemeinden her keine Aufgaben gestellt we·rden, 
in. zunehmendem Maße der Pflege konzertanter alter In
strumentalmusik zu; seine regelmäßigen Remterkorizerte 
bilden einen festen Bestandteil des kulturellen Lebens der 
stadt. . 

. Der Lübecker Kammer.spie 1 kreis, eine 
christliche Bühne für Kammer- und Mysterienspiel,, hat 
sich zu einer beachtlichen Leistungshöhe entwickelt', die· 
durch ·zahlreiche Einladungen in den Bereich anderer Lan
deskirchen - insbesondere auch im Osten - ihre Aner
kennung gefunden hat. 

Der von der Haris.estadrt Lübeck . gestiftete B u x t e -
h u de - Preis· ist 1952 dem zeitgenössischen· Kompo
nisten Johann Nepomuk David verliehen worden. 

Anläßlich des 10. Todestages von Hugo Distler wurde 
im alten Organiistenhaus von St. Jakobi das Dis t 1 er -
A r c h i v errichtet,. dessen Aufgabe es ist, Erinnerungs,
stücke an den bedeurt:enden Kirchenmusiker (Manuskripte, 
Briefe, Bilder usw.) zu sammeln und zu erhalten. 

1. Weitere kirchliche Werke·. 
Die· Lübecker B i·b e lg es e 11 s c h a f t hat 1952 

eine vielbesuchte Bibelausstellung durchgeführt und hat 
.in der Berichtszeit 1822 Bibeln an Gemeinden und Gemein
deglieder ausgegeben. 

Das Lübecker G e mein de b 1 a t t „ D·i e G e -
mein de" erscheint 14tägig .in eine-r Auflage von 8000 
Stück. Der Schriftleiter ist bemüht, eine gesunde Linie 
zwischen einem Gemeindeblatt und einem Kirchenblatt 
zu halten; das Blatt bringt neben Gemeindenachrichten 
ausführliche Berichte über die großen kirchlichen Ereig
ni1sse. Das Gemeindeblatt würde bei seinem anerkannt 
guten Niveau eine noch wesentlich . .weite-re Verbreitung .. 
verdienen. Der Schriftleiter des. Gemeindeblattes ist zu
gleich der landeskirchl.iche Beauftragte· für Pressewesen 
und er~üllt die· Aufgabe, die Ta.geszeitungen mit Nachrich
ten aus dem kirchlichen Leben z-µ versorgen. Seine Auf
merksamkeit wendet das Pressereferat auch der Beobach
tung des Film- und Theaterwesens zu. Mi1t dem Evange
lischen Pressedienst ( epd) ist. die Landeskirche durch den 
Zentraldienst Bethel und den L'andesdienst Nord verbun
den. 

Zu einem wichtigen Faktor der kirch1i1chen Verkündi
gung sind die kirchlichen Sendungen des Nördwestdeut
schen Run d f u n k s geworden; die Rundfunkgotrtes
dienste und ,die Morgenandachten werden von einer über- · 
raschend großen .Zahl von Gemeindegliedern regelmäßig 
gehört: In der Berichtszeit wurden aus Lübeck vier Ge
meindegottesdienste übertragen; die Morgenandacht 
wurde auch zwei Wochen hindtirch von Lübecker Pastoren· 
gehalten·. Die Landeskirche isif: im Evangelischen Rund
funkreferat bei dem Nordwestdeutschen Rundfunk durch 
ihren Rundfunkbeauftragten vertreten. An Sprechkp.rsen 
nahmen fünf Lübecker Pastoren teil. 

Zur Ve.rtiefung des Gesprächs der Kif.ehe mit den Ge
bildeten hat das landeskirchlilche V o r t r a ·g S w e r k 
jährli~h zwei bis drei Vorträge mit bedeutenden Rednern 
veranstaltet, die gut bes-µcht waren. · 

Das G u s t a v - A d oJ f - W e r k hat als das große 
Diaspora-Werk der evangelisrch-lutherischen Kirche in Lfü
beck eine eigene· Hauptgruppe; der Vorsitzende der Haupt
gruppe gehört dem großen Rat des Gustav-Adolf-Werkes 
an. · 

Die Aufgabe des E v a n g e 1 i s c h e n B u n d e s hat 
durch die Arbeit des konfessionskundliichen Instituts in 
Lübeck neues Interesse gefunden. 
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Seit 1952 besteht in Lübeck ein P a r amen rf: e n -
k r e i s, in dem in sorgfältiger und hingebungsvoller. Ar
beit auf Grund alter kiirchlicher Handwerksüberliefetungen 
kirchliche Paramente gearbeitet werden; Aus dies.eT ·Ar
.beit ist. der Plan der Begründung einer Paramentenwerk
staJf:t erwachsen,, die ihre künftige Heimat fan Ratzeburger 
Dom haben soll. Dieser .Plan wird von den Landeskirchen 
'Lübeck und Hamburg gefö~dert. 

Die H e im v .o 1 k s h o c h s c h u 1 e in Ratzeburg hat 
ihre Arbeit erfolgrei'ch weitergeführt. · 

Das C h r i s t o p h o -r u s s t i f t i _n- H .e m e- r, das 
E v a n g e li s c h e S tu d i e n w e r k i n V i II i g s t sind 
von der Landeskirche we1i1terhin geförderit. worden. 

Das S e e m an n s h e i m in Lübeck kann s.eit der Wie
derbelebung der Handelsschiffahrt_ ~ieder der · Aufgabe 
-dienen, Seeleute kurzfristig zu betreuen. Die 30 Betten 
des ·He_imes s.i!r1d durchschnittlich zu 74 Prozent belegt. 

IV. 
Kirchliche ·Amtsträger 

1 .• Ausbildungsw:esen. 

Die Zahl der Theologiestu·d.enten aus Lübeck 
ist im Vergleich zu anderen Landeskirchen immer noch 
verhältnismäß.ilg groß; die Zahl der vo:p. der Landeskirche 
anerkannten Studenten beträgt zµr Zeit 18, ,von denen. 11 
mit Studiendarlehen u:plterstützt -werden ... Die Arbeitsge„ 
meinschaften in den Semesterferien werden regelmäßig 
.weitergeführt; 

Das Abkommen mit der Landeski1rche· Schleswig-Hol
stein über . die e r s. t e t h e o 1 o g i s c h e Pr ü f u n g ist 
inzwischen dahin geändert worden., daß da·s Lübecker Mit
glied des Prüfungssenarf:s nicht nur di.e Lübecker Kandi!da~ 
ten prüft, sondern als ordentliches Mitglied· des Prüfungs
amtes an der Prüfung sämtlicher Kandidaten, teilnimmt. 
Diez weite t h eo 1 o g i s. c h e Prüfung wird grund-· 
sätzlich durch eine Kommission der Lübecker Landeskirche 
abgenommen; an den Prüfungen ll;immt ein Kommissar der 
schleswig-holsteinis~hen Landeskirche teil. 

Seit Herbst 1951 haben zehn Lübecker Kandidaten die 
erste theolqgische Prüfung bestanden; einer Kandidatin 
wurde die Prüfung in Lübeck abgenommen. Die zweite 
theologische Prüfung bestanden in der gleichen Zeit acht 
Kandidaten, von denen. drei in den lübe·ckischen Kirchen-
d,i,e_ns:t übe~nori:lmen worden s.ind. . 

Als V i k a r e stehen ·zur Zeit acht junge Theologen 
in der Ausbildung für das praktische Pfarramt. Für. die 
theologis.che. Weiterbildung der Vikare. hat die Kirchen- · 
lei·tung ein Seminar eingerichtet, .das wöchentlich eimp.al 
starf:tfindet. 

Das G e i s t 1 ich e. Mini s t er i um tritt zur Erfül
lung seiner verfassungsmäßigen Aufgaben und zur Er
örterung und Beschlußfassung über Fragen der pfarra"ml
lichen Praxis monatlich zusammen. 

Die Th eo 1 o g i s c h e G e s e 11 ·s c h a f t hat in der 
Berichtszeit zwölf Vortragsabende durchgeführt. Das 125-
jäh:rige Bestehen de·r Theologischen Gesellschaft wurde 
1954 in feierlicher Form begangen. Profossor Dr. Janb.asch_
Mainz wurde aus diesem Anlaß zum Ehrenmitglied der 
Gesellschaft ·ernannt. · 

An F o r t b i 1 d u n g s k u r s e n , die in der Evangeli
schen Akademie in Loccum veranstaltet werden, haben 
zehn· Lübe1::ker Pastoren teilgenommen . 

. Der Nachwuchs an Religio~slehrern sowie für die 
Ämter des Diakons und der Gemeindehelferin wurde durch 
Studiendarlehen ·wetterhin gefördert. Der Fortbildung de.r 
Gemeindehelferinnen dient die· Arbeit des Evangelischen 
Verbande·s·. für die weibliche Jugend. 

2. Soziale Stellung der Amtsträger. 

Trotz erheblicher finanzieller Schwierigkeiten hat die 
Landeskirche an dem Grundsatz festgehaLten, ihren Amts
trägern die soziale Stellung zu sichern, die die Be-amten 
und Angestellten des öffentlichen Dienstes haben. Es 
sind daher . alle Gehaltsverbesserungen im staatlkhen 
Raum auch den Angehörigen des kirchlichen Dienstes und 
auch den Ruhesitändlern zugute gekom:rp.en~ Unbefriedi
gend ist noch· die Ruhesta~ds.versorgung der Ostpastoren, 
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die zwar die ih:p.en zuste~enden Grundbezüge wieder er
halten, die aber an den Aufbesserungen nicht teilgenom-
men- haben. · 

Für die Angestellten des kirchlichen Dienstes ist auf 
Grund des Kirchengesetzes vom 12. 11. 1952. durch den 
Anschluß an die Versorgungsanstalt des Bundes und. der 
Länder· eine zusätzliche Altersversorgung gesichert· wor
den. 

Für die Wohnungsbeschaffung der Angestellteru konn
ten Baudarlehen aus dem landeskirchlichen Haushalt be
reitgeste11t: ~erden. 

Als Standesve·rtretung der Pastoren hat der Pfari:e·r- · 
vetein seine Tätigkeit wieder aufgenommen. Die Standes

. vertretung der Anges1tellten wird durch den Vertrauens-

. rat wahrgenommen. · . 
Die Amtsträger. der Landeskirche. fühlen sich mitve-r

antwortlich für die Verbess·erung der wirtschaftlichen· Lage 
der Amtsträger in der Sowjetzone' und haben sich. ent
schlossen, für diese Aufgabe ein Gehaltsopfer zu bringen. 

V. 

Kirchliches Bauwesen 

1. Wiederaufbau. 

Für die WiederheTstellung der kriegszerstörten und 
der in' ihrem Baubestand' gefährdeten alten Stadtkirchen 
hat die· Landeskirche.größere Aufwendungen nicht machen 
können, -weil die Errichtung von neuen kirchlichen Ge
bäuden in den ständig wachs.enden Außenbezirken vor~ 
dringlich war. · 

Die Wiederherstellimg · der S t. M a r i e n - K i r c h e 
ist in der Hauptsache aus Mitteln.des St. Marien-Bauvereins 
und aus Zuschüssen des Bundes weitergeführt worden·. 
In de·r Berichtszeit sind das südliche Seitenschiff und die 
südliche Ei:q.gangshalle· wiederhergestellt worden; außer
dem konnte die Verglasung sämtlicher Fenster der unte- · 
ren Zone zu Ende geführt werden. Am Altar konnte das 
historische· Sakramentshäuschen. wieder aufgestellrt: wer
den. Eine Orgel mit de.r Disposition der historischen Tot~n
tanzorgel ist im Bau. Die Läurf:eglocken haben einen 
elektrischen Antrieb erhalten. Das Glockenspiel ist mit 
einem Spielwe.rk ·verbunden worden, das neben dem Stun
denschlag Choräle nach de·r Ordnung des Kirchenjahres er
tönen läßt. Es besteht qie Hoffnung, daß in absehbarer 
Zeit die· Gewölbe des nördlichen Seitenschiffs instandge
setzt werden können und· daß dann nach Wiederhers~el
lung des Altarraumes die Kirche· wieder voll dem gottes.-
dienstlichen Gebrauch dienen kann. · 

Bei dem D o m macht die ständige Bewegung der Türme · 
große Sorgen, denen gegenüber die Frage der Wieder
herstellung des gotischen. Chors in den Hintergrund tritt. 
Die notwendige statische Sicherung der Domtürme geht 
über die finanziellen Möglichkeiten der Landeskf.rche· weit 
hinaus. · 

Die Wiederherstellung · der S t. P e· t r i - K i r c h e· 
konnte nicht weiter gefördert werden. Die Skherung des 
Turmes ist durch ·einen Unternehmer, dem als Gegen'." 
leistung die Genehmigung· zum Einbau eines Fahrsrf:uhles 
gegeben worden ist, ohne Inanspruchnahme kirch.liche·r 
Mittel durchgeführt worden. 

Stark gefährdet ist der Turm der St. Jako b_i -
K i r c h' e. Sicherungsmaßnahmen konnten aus Mangel an 
Mitteln nicht eingeleitet we-rden. ·· 

2. Neubauten 

In der Berichtszeirf: konnten folgende Neubauten er-
stellt werden: 

St. Markus-Kirche (Bausumme rd. 80 000 DM) . 
Gemeindehaus Kücknitz (Bausumme rd. -80 000 DM) 
Gemeindezentrum Eichholz mit Kirche, Pastorat und 
Kindergarten (Bausumme· rd. 250 000 DM) 
Erweiterung des Gemeindesaals in St. Matthäi II 
(Bausumme rd .. 10 000 DM). 
Die kirchUche A1ters-s.iedlung „Altersdank 11 steht mit 

30 Kleinwohnungen vor Ihrer Vollendung (Bausumme. 
rd. 200 000 DM). . 

Die erforderlichen Baumittel ·sind durch Leistungen 
aus dem landeskirchlichen Haushalt und durch die· Auf
nahme von Baudarlehen aufgebracht worden. · 



Die Gemeinde, Travemünde hat sich aus eigenem Ver
mögen ejn neues Gemeindehaus geschaffen. 

In der :Planung sind: 
Gemeindezentrum St. Gertrud III 
Gemeindezentrum St. Thomas II 
Gemeindehaus St. Lorenz. 

3. Baupflege 

Der Bestand an gemeinde·eigenen Gebäuden ist zur 
Zeiit: 

19 Kirchen 
15 Kapellen und Gemeindehäuser 
45 Pasforate und son'stige Gebäude-
6 Friedhofskapellen 1,1.nd Leichenhapen 
3 Kinq.ergartengebäude 

. 12 sonstige Gebäude 
zus. 100 Gebäude. 

Für die· Instandhaltung di-eser Gebäude sind im lan-
deskirchlichen Haushalt ausgeworfen: 

1952 
1953 
1954 

84000 DM 
110 000 DM 
60 000 DM .. 

Diese Aufwendungen haben es ermöglicht, die Ge
bäude in Dach und Fach zu erhalten, sie reichen abe·r für 
durchgreifende Instands.etzungen nicht aus. 

Die gemeindeeigenen -Gebäude konnten im Zuge der 
Lockerung de·r Wohnungsw1rtscllaft mit geringen Aus.nah
men von Fremd_mietern freigemacht werden. 

VI. Finanzen 

1. Landeskirchlicber Haushalt 

Der Ausgleich-des landeskirchÜchen Haushalts bereitet 
von Jahr zu Jahr neue E;chwierigkeiten. Die Ausgaben 
zeige'Jl zwangsläufig die Tendenz eines ständigen Anwach
sens.. Der immer höher werdende Ausgabebedarf beruht 
in der Haupts~che auf erhöhten Personalausgaben infolge 

der Besoldungsverbesserungeri und der Einrichtung neuer 
Stellen; hinzu kommen erhöhte Sachaus.gaben im ZU?am
menhang mit der Errichtung neuer Gemeinden und dem 
Neubau. von kirchlichen Gebäuden. Die Haushali1:seinnah
men aus Kirchensteuern können mit diesem Viachs:enden· 
Ausgabebedarf nicht Schritt h(!:lten, zumal die Einnahmen 
aus der Veranlagtensteuer eine sinkende 1Tendenz zeigen 
und überdies die Landeskirche genötigt worden ist, den 
Kirchensteuersatz im Jahre 1952 von 9,5% auf 9%. und im 
Jahre 1953 von 9'% ~uf 8,5% ·zu senken. 

· Die· Haushaltssumm~n des. landeskirehlichen Haushalts 
betrugen: 

1952 
1953' 
1954 

2 015 000 DM 
2475000 DM 
2435000 DM. 

Die Herabse·tzung der Haushµltssumme 1954 war im 
Blick auf die sinkende Kirchensteü.erninnahme unvermeid
lich.;. sie bedeutet wegen der Abstriche an notwendigsten 

·Sachausgaben einen empfindlichen. Rückschlag für die In
tensivierung der kirchlichen Arbeii1: und die Durchführung. 
dringlicher Bauvorhaben. 

Die Haushaltssummen verteilen sich auf Personalaus
gaben und Sachausgaben wie folgt: 

1952 
1953 
1954 

Personalausgaben: 
. 1297 400 DM 

1502100 DM 
1660 600 DM 

Sachausgaben: 
717 600 DM 
972 900.DM 
774400 DM. 

Es ist zur Zeit noch zweifelhaft, ob der Haushaltsplan 
1954 durchgeführt werden kann, da . die bevorstehende 
große St_euerreform erhebliche. Einnahmeausfälle bringen 
wird, wenn nicht zu Beginn des neuen Steuerjahres eine 
Anpassung des Kirchensteuersart:zes mit der Festsetzung 
auf 10'% durchgeführt werden kann. 

Unter diese·n Umständen werden sich Kirch.enleÜung 
und Synode bei' der Aufstellung des landeskirchlichen 
Haushalts 1Q55. vor· äußerst schwierige Probleme gestellt 
sehen. -

Das Kirchlidle Amtsblait ~~~~eint nach Bedarf.· Herausgeber: Kirchenleitung der· evangelisch-lut~erischen Kirche in Lübeck. 
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